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Bund 2015/18 

Verkehrsverbünde: Vergleich der leistungen 
und der Finanzierung in Kärnten und Salzburg 

Bund 2014/11 

An der Finanzierung des Öffentlichen Personen nah- und Regionalver­

kehrs (ÖPNRV) in den Ländern Kärnten und Salzburg war eine Vielzahl 

von AuFgabenträgern und Systempartnern beteiligt. Weder der Bund 

noch die Länder Kärnten und Salzburg bzw. deren Verkehrsverbund­

organisaLionsgeselischaften verfügten über eine Gesamtübersicht der 

Für den ÖPNRV eingesetzten öffentlichen Mittel. Bislang wurde auf 

Bundesebene kein ÖPNRV-MonilOring realisiert. Damit fehlten wesent­

liche Voraussetzungen, um den Mitteleinsatz auf Ebene aller Gebiets­

körperschaften effizient und wirkungsorientiert zu steuern. 

Die öffentlichen Mittel betrugen nach den Erhebungen des RH 

im Jahr 2012 in Kärnten rd. 107 Mio. EUR und in Salzburg rd. 

122 Mio. EUR. Die Beiträge der Fahrgäste zu den GesamLkosten des 
ÖPNRV waren im Jahr 2012 in Kärnten mit rd. 12 <Ib von insgesamt 

rd. 122 Mio. EUR deutlich niedriger als jene in Salzburg mit rd. 33 <Ib 
von rd. 180 Mio. EUR. 

Im überprüften Zeitraum sanken das Verkehrsangebot im ÖPNRV in 

Kärnten um rd. 6 <1b  und die Fahrgastzahlen um rd. 9 <Ib, während im 

Land Salzburg das Verkehrsaufkommen um rd. 5 <Ib und die Fahrgast­

zahlen um rd. 4 <Ib anstiegen. Die Nutzer des ÖPNRV zahlten in Kärnten 

im Jahr 2012 mit durchschnittlich 0,95 EUR pro Fahrt deutlich weni­

ger als im Land Salzburg mit durchschnittlich 1,31 EURje Fahrt. Den­

noch war die Nachfrage nach dem ÖPNRV im Land Salzburg wesent­

lich höher als in Kärnten. I� '" 
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förderung und der Überführung dieser Mittel in eine bereits 
bestehende Finanzierungsform 

55 Einrichtung eines einheitlich strukturierten Erfassungs- und I Xl 
Meldesystems zu wesentlichen Finanzierungs- und leistungs-
daten im ÖPNRV 
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Die mittlerweile erfolgten NovclJen des Öffentlicher Personennah- und 
Regionalverkehrsgesetzes (ÖPNRV-GJ und des Kraftfahrliniengesetzes 
(Kfl-GJ trugen zu einer Erhöhung der Rechtssicherheit vor allem in 
den von der Europäischen PSO-Verordnung berührten Bereichen bei. 
Das einheitlich strukturierte Erfassungs- und Meldesystem zu wesent­
lichen Leistungs- und Finanzierungsdaten des ÖPNRV, das nunmehr 
laut ÖPNRV-G einzurichten sein wird, wird die Transparenz der für 
den öffentlichen Personenverkehr eingesetzten öffentlichen Mittel stei­
gern und ist Basis für eine effIziente und wirkungsorientierte Steue­
rung des Mitteleinsatze . 

Durch das Beibehalten der gering dotierten BestclJerforderung und 
den Verzicht darauf, diese in andere Finanzierung ströme zu inte­
grieren, unterband das BMVIT Möglichkeiten, Verwaltungsressour­
cen einzusparen. 

ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH - Einsatzplanung 
der Lokreihe 1014 

Bund 2014/14 

In den Jahren 1993/1994 kaufte die ÖBB 18 Triebfahrzeuge der Baureihe 
1014 zu einem Stückpreis von 3,97 Mio. EUR. In den Jahren 2008 bis 
2010 - rd. 15 Jahre nach dem Kauf - wenete die ÖBB-Produktion Gesell­
schaft mbH die Triebfahrzeuge auf einen Schrottwen von 15.000 EUR 
pro Stück ab; die reguläre Abschreibungsdauer häne 30 Jahre betragen. 
In den Jahren 2005 bis 2009 erwinschaftete die Lokreihe 1014 einen 
negativen Ergebnisbeilrag von rd. 21 Mio. EUR. Oie Versuche, die Trieb­
fahrzeuge - beginnend im Jahr 2010 - zu verkaufen, waren bis zur Zeit 
der Gebarungsüberptüfung erfolglos. Oie ÖBB-ProdukLion Gesellschaft 
mbH ließ seit 2006 bei der Lokreihe 1014 keine Teilausbesserungen mehr 
durchführen. Dadurch konnten einzelne Triebfahrzeuge nicht mehr ein­
gesetzt werden. Das mindene die Verkaufschancen. 

Eine ergebnisorientiene F10nensteuerung war aufgrund einheitlicher Ver­
rechnungssätze des im Einsatz befmdlichen Verrechnungssystems fllr 
alle Triebfahrzeuge der ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH nicht mög­
lich. So war nicht ableitbar, ob mit einer Lokreihe günstiger produzien 
werden konnte als mit einer anderen. Damit fehlten wesentliche Infor­
mationen für eine effektive Untemchmenssteuerung. Es bestanden daher 
keine Anreize, die Kosten zu senken. 
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Empfehlung löss-prOdUktiOn Gesellschaft mbH 

l 1 Festschreibung einer Flottenstrategie für alle Lokreihen ";;;i;L 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

Einsatzgebiete. Planung des Einsatzes. Standartdefinition 
und Verwertungsstrategien nach Einsalzende -
Vermeidung bzw. Gennghaltung negativer Effekte auf Be· 
triebserfolg bei vorzeitigen Auflösungen von CBL-Verträgen -
Prüfung der Weiterverwendung oder Verwertung nicht mehr 
benötigter Triebfahrzeuge -
Vor Abwertung von Fahrzeugen auf �en Schrottwert 
Bewertung durch Fachexperten der OBB-Unternehmens· 
gruppe 

Einrichtung einer etgebnisorientierten Flottensteuerung zum 
kostenmäßig optimalen Einsatz der Lokreihen 

Vor Verkauf v�_n Triebfahrzeugen Bewertung durch Fach· 
experten der 08B-Unternehmensgruppe zur Festlegung eines 
realistischen Verkaufspreises 

.. -
Keine Konkurrenzklausel in den Kaufverträgen der 066-
Produktion Gesellschaft mbH 

Bewertung aller möglichen Varianten (z.B. Verkauf. 
Vermietung. Verschrottung) für nicht mehr benötigte 
Triebfahrzeuge -
Einhaltung der Konzernrichtlinien 

Bewertung der Triebfahrzeuge der Lokreihe 1014 als 
Grundlage für weitere Entscheidung der Verwertung 
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Die von der ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH in Umsetzung der 
RH-Empfehlung erwirkte Flottenstrategie Für alle Lokreihen ermög­
licht eine nachvollziehbare Beschaffung und Einsatzplanung inner­
halb des Konzerns. Durch den Verzicht auf den Abschluss weiterer 
CBL- Verträge reduziert die ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH das 
Risiko negativer Ergebniseffekte. Die zugesagte Bewertung nicht 
mehr benötigter Triebfahrzeuge wird hinsichtlich einer weiteren 
Verwertung - Verkauf, Vermietung oder Verschrottung - die Wahl 
der wirtschaftlichsten Variante unterstützen. 

Offen blieb die Einführung einer ergebnisorientierten Flottensteue­
rung und der Verzicht auf eine Konkurrenzklausel in den Kaufver­
trägen. Die ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH verzichtete damit auf 
die wirtschaftlichen Vorteile eines kostenmäßig optimierten Ein­
satzes der Lokflotte und auf eine Erweiterung des Interessenten­
kreises beim Verkauf von Loks und die damit verbundenen Chan­
cen auf höhere Verkaufserlöse. 
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tech2b Inkubator GmbH 

Bund 2014/15 

Die tech2b Inkubator GmbH war eine Gesellschaft zur Unterstützung 
junger Unternehmen. Sie wurde überwiegend durch öffentliche För­
derungsgeber zwecks Steigerung der Hightech-Gründungen fInan­
ziert, ohne dass die Förderungsgeber über entsprechende Daten zur 
Wirkung verfügten. Fehlende Kostenkontrolle durch die Geschäfts­
mhrung und mangelnde Transparenz mhrten zu operativen Verlusten 
und zu einer fInanziellen Sanierung der Gesellschaft im Jahr 2013. Der 
Aufsichtsrat übte seine Kontrollfunktion hinsichtlich der wirt chaft­
lichen und fInanziellen Lage der Gesellschaft nicht ausreichend aus. 
Die tech2b Inkubator GmbH verursachte einen hohen Verwaltungs­
aufwand. Der Anteil an der gesamten Minelverwendung lag zwischen 
26 % und 41 %. 

Empfehlung 

BMVrlT,-___ _ 

14 Überarbeitung der Richtlinie A plus B-Programm für 
flexiblere Organisationsformen 

16 Schaffung einer gesicherten Datenlage zum Gründungs­
geschehen im wissens- und technologieintensiven Bereich 
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Österr.ichisch. forschungsförderungsg ... ltschaft mbH ........ _� 
18 Beseitigung auftretender Mängel im IKS der tech2b 

Inkubator GmbH 

t.ch2b Inkubator GmbH 

1 Fortführung der 2007 definierten Kennzahlen: Festlegung 
von entsprechenden Zielgrößen 

2 Vollständige und nachvollziehbare Erfassung aller vom 
Vergabebeirat erbrachten Eigen- und Beratungsleistungen 

3 Stärkerer Einsatz von Darlehen; Nutzung der ROckftüsse aus 
Darlehen für neue Förderungen 

4 Rechtzeitige Maßnahmen zur Reduktion der Darlehens-
ausfälle bei Nachbetreuung der Gründer 

5 Erwägen einer Rahmenvereinbarung Ober unentgeltliche 
und treuhändige Darlehensabwicklung mit regionalem 
Kreditinstitut 

6 Erhöhung der geplanten Gründungsvorhaben zumindest auf 
das Niveau der Zielvorgabe (neun) 

7 Maßnahmen zur Erhöhung der privaten monetären 
Finanzierungsbeiträge 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Empfehlung " N 

8 Einsatz eines effizienten Kostenmanagements und X 
-monitorings 

9 Maßnahmen zur Kostemeduktion X 
10 Analyse und Reduktion der sonstigen betrieblichen X 

Aufwendungen 

11 Besonderer Fokus auf EntwickLung des Personalaufwands X 
12 Sicherstellung des Vier-Augen-Prinzips auch bei Änderungen X 

des Personals oder der Aufgabenbereiche 

13 Umgehende Fertigstellung der Onlineversionen der Teil- X 1 Handbücher des Organisationshandbuchs 

FAZlT 

Die umge etzten Empfehlungen des RH trugen insbesondere zur 
Verbe serung in der Festlegung von Zielgrößen im strategischen 
Bereich von tech2b und zum Einsatz eine effizienten Ko tenma­
nagements und -monitorings bei. 

Zugesagt wurden die Reduktion der sonstigen betrieblichen Auf­
wendungen und eine Analy e und Reduktion des Personalaufwands 
sowie Verbe serungen im Bereich des Internen Kontrollsystems. 
Nicht umgesetzt wurde jedoch der vom RH empfohlene stärkere 
Einsatz von Darlehen statt Zuschüs en und die Darlehensabwick­
lung über ein regionales Kreditinstitut. 
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Wirkungsbereich der Bundesministerien für 

Finanzen 
Landesverteidigung und Sport 
Verkehr, Innovation und Technologie 

Verländerung der Bundesstraßen 

Bund 201 4/3 
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ach rund zehnjährigen Bemühungen gelang es dem Bund und den 
Ländern im April 2002, im Rahmen der damals im Gang befindlichen 
umfangreichen Aufgaben- und Organi ationsreform das gesamte Netz 
der Bundesstraßen B mit einer Gesamtlänge von rd. 10.100 km vom 
Bund auf die Länder zu übenragen (Verländerung). Auf das Burgen­
land entfIelen dabei rd. 562 k.m, auf die Steiermark rd. 1.587 km. 

Beim Bund führte das zur Aunösung einer Sektion im BMVIT; 27 Mit­
arbeiter schieden aus dem Bundesdien t aus, 1 9  Mitarbeiter wurden 
anderen Organisationseinheiten zugewiesen. Die jährliche Ersparnis 
betrug rd. 3,69 Mio. EUR. In den Ländern Burgenland und Steiermark 
führte die Verländerung unmittelbar zu keinen Veränderungen in der 
Aufbauorganisation und beim Personal. 

Für die Zwecke der Finanzierung der übertragenen Straßen gewährte 
der Bund den Ländern von 2002 bis 2007 einen jährlichen Zuschuss 
zwischen 522,50 Mio. EUR und 545,00 Mio. EUR. Mit dem Jahr 2008 

wurden diese Zuschüsse in Ertragsanteile umgewandelt. 

Der Bund gab keinen Ziel wert bezüglich des Straßenzustands und keine 
Vorgaben zur Zustand erfa sung und der Bewertungsmethodik vor. 
Die Länder führten teilweise unterschiedliche Bewertungssysteme fort. 
Unter Berücksichtigung der Unterschiede in der Erhebungsmethodik 
war der Zustand der übertragenen Bunde straßen B und der Brücken 
in der Steiermark schlechter als jener im Burgenland. Rund 33 'lb des 
Straßenoberbaus auf den Landesstraßen B in der Steiermark waren laut 
Straßenverwaltung mit der Zu tandskJasse 5 (sehr schlecht) beurteilt. 

In beiden Bundesländern werden It. einer Studie über den baulichen 
Erhaltungsbedarf rur Landesstraßen vom April 201 1  die Erhaltungs­
maßnahmen für den Straßenoberbau nicht ausreichen, um eine Ver­
schlechterung des Zustands zu verhindern. Mittelfristig wird in der 

Bund 2015/18 
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Steiermark u.a. aufgrund des Zustands der Brückenbauwerke mit einem 
Anstieg des Mittelbedarfs für Erneuerung und Instandsetzungsinves­
titionen zu rechnen sein. 

Empfehlung 

BMF 

2 Bei Verwaltungsreformmaßnahmen Nutzung der Möglichkeit 
des Knupfens von Bedingungen an die Gewährung yon 
Zweckzuschüssen 

3 Prüfung der Übertragung der Vereinnahmung der Strafgelder 
aus den Bundesstraßen B auf die länder und gleichzeitige 
Reduzierung der Ertragsanteile in Höhe dieser Strafgelder 

BMVlT 

x 

x 

1 Gemeinsames Erfassen, Bearbeiten und gegebenenfalls J P 
X 

Weiterleiten von Informationen zum Straßenzustand an die 
EU nach einheitlichen Gesichtspunkten 

2 Bei Verwaltungsreformmaßnahmen Nutzung
, 
der Mögtichkeit X 

des Knüpfens von Bedingungen an die Gewahrung von Zweck· 
zuschüssen 

Uprüfung der Übertragung der Vereinnahmung der Strafgelder 
aus den Bundesstraßen B auf die länder und gleichzeitige 
Reduzierung der Ertragsanteile in Höhe dieser Strafgelder 

FAZIT 

X 

Das BMF sagte hinsichtlich der Empfehlungen des RH, Bedingungen 
an die Gewährung von Zweckzuschüssen zu knüpfen und eine Über­
tragung der Vereinnahmung der betreffenden Strafgelder bei gleich­
zeitiger Reduzierung der Ertragsanteile zu prüfen, zu, dies in den 
derzeit laufenden Finanzausgleich verhandlungen einzubringen. 

Das BMVlT verwies zur Empfehlung de RH, Bedingungen an die 
Gewährung VOn Zweckzuschüssen zu knüpfen, darauf, dass keine 
weitere Verländerung von Bundesstraßen beabsichtigt ei. Der RH 
stellte demgegenüber klar, das sich die Empfehlung nicht nur auf 
die Verländerung der Bundesstraßen, sondern auf alle künftigen 
vergleichbaren Verwaltungsreformmaßnahmen bezog. 

Das BMVlT sagte zu, die Empfehlung zur Übertragung der Verein­
nahmung der betreffenden Strafgelder bei gleichzeitiger Reduzie­
rung der Ertragsanteile in die aktuellen Finanzausgleichsverhand­
lungen einzubringen. 
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Mangels gesetzlichen Auftrags. mit den Ländern über die gemein­
same Erfassung und Bearbeitung von Informationen zum Stra­
ßenzustand zu verhandeln. hatte das BMVlT die Empfehlung einer 
österreichweit einheitlichen Vorgangsweise bei der Erfassung des 
Straßenzustands nicht umgesetzt. 

Bund 2015/18 
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Wirkungsbereich der Bundesministerien für 

Verkehr, Innovation und Technologie 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Flächenfreihaltung für Infrastrukturprojekte; 
Follow-up-Ü berprüfung 

Bund 2014/9 

Eine Rahmenkompetenz des Bundes im Bereich Raumplanung, um 
dem öITemlichen Interesse an hochrangiger Infrastruktur Rechnung 
zu tragen sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleu­
nigen, war weiterhin nicht gegeben. Allerdings setzten das BKA bzw. 
die Österreichische Raumordnungskonferenz durch die gemeinsamen 
Arbeiten der zuständigen Bundesministerien und der Länder im Rah­
men des Projekts _Flächen frei haltung fiir linienhafte Infrastrukturen­
wesentliche Schrille zur Verbesserung der Information und Koordi­
nation. 

Das BMWFW und das BMVIT setzten durch die Strategiepläne und die 
Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Ländern zahlreiche Emp­
fehlungen de RH um: es konnten Vereinfachungen und Beschleuni­
gungen in Bewilligungsverfahren erzielt werden. Allerdings waren 
wesentliche Schrille sowie Gesetzesvorschläge fiir Straßen- und Lei­
LUngsprojekte erst in Ausarbeitung. Daher waren Baufiihrungen in 
Trassen und Umwidmungen vor und während der Bewilligungsver­
fahren weiterhin möglich. Ebenso waren bei der Planung von Stark­
stromfreileitungen weiterhin andere Abstände einzuhalten als nach 
deren Fenigstellung, ohne dass gleichermaßen eine Einschränkung 
rur die Bebauung und Widmung bestand. Das Fehlen hoheitlicher 
Planungsinstrumente wirkte sich weiterhin ungünstig auf die rasche 
Umsetzung von Starkstromfreileitungen aus. Verbunden mit Interes­
senskonflikten fühne dies - am Beispiel der zur Zeit der Gebarungs­
überprüfung in Planung befllldlichen Salzburgleitung - zu Projekt­
verzögerungen und zusätzlichen Ablöseko ten. 

Die ASFINAG Bau-Management GmbH und die Austrian Power 
Grid AG (APG) etzten die Empfehlungen des RH, insbesondere bezüg­
lich der Abstimmungsmaßnahmen mit Ländern und Gemeinden sowie 
der Einreichung der Projekte, um. OITen verblieben hingegen die Emp­
fehlungen bezüglich der Servitute bzw. der privatrechtlichen Freihal­
tung von Leitungstrassen. 
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Empfehlung 

I ASFINAG Bau H.n.gement GmbH 

16 Abschluss der RlChtllme .Umweltbezogene AusglelChs-, 
Ersatz- und Schutzmaßnahmen bei Straßen- und 
Eisenbahnbauvorhaben" 

17 Weiterhin Einsatz bei land und Gemeinde für Freihaltung der 
- im BStG enthaltenen - Trasse der A 3 Südost Autobahn 

Austrian Power God AG 

18 Prüfung der Kosten für Aufnahme eines Bauverbots in 
Dienstbarkeitsverträge zwecks Freihaltung des Trassen-
bereichs für allfällige Aus- oder Neubauten 

19 Weiterhin verstärktes Hinweisen auf die kostenmäßigen 
Auswirkungen der Verfahren; sparsame Ausgleichszahlungen 
im Zuge von leitungsprojekten 

20 Überdenken der Nachschusspflicht und der Textierung der 
Dienstbarkeitsübereinkommen hinsichtlich der Errichtung 
von Baulichkeiten 

Bundesk.nzleramt 

Einleitung einer Initiative zur Neuordnung und 
Harmonisierung des Raumordnungsrechts in Österreich; 
Festlegung von PLanungsgrundsätzen und -instrumenten 
sowie Planungs- und Koordinationspft.ichten 

BHVIT 

10 Verpft.ichtung zur frühzeitigen Information von Ländern und 
Gemeinden über begonnene PLanungen 

11 Erhöhung des Verbindlichkeitsgrades für neue, verkehrs-
trägerübergreifende Gesamtverkehrspläne und die daraus 
folgenden Maßnahmen 

12 Basierend auf verkehrsstrategischen Vorgaben Festlegung 
von Infrastrukturplanungsgebieten mit dem ZieL des 
Informationsaustauschs sowie der Möglichkeit der 
frühzeitigen Berücksichtigung in PLanungsgrundlagen der 
länder und Gemeinden 

13 Vorläufige Sicherstellung der erforderlichen Flächen für 
Straßenplanungsgebiete durch ein geeignetes Rechts· 
instrument 

14 Hinwirken auf Verankerung von Raumordnungsinstrumenten 
zur Sicherung von Wildtierkorridoren in den Raumordnungs· 
gesetzen der länder 

15 Entwicklung einer Vorgangsweise zur verpflichtenden 
Ic:enntlichmachung von Trassenkorridoren für 
künftige Infrastrukturbauvorhaben in den jeweiligen 
Raumordnungsprogrammen der Bundesländer bzw. in den 
Flächenwidmungsplänen der Gemeinden 

BHWfW 

2 Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen zur 
Beschleunigung und Erleichterung von Infrastrukturvorhaben 
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3 Vorschläge für gesetzliche Regelungen v.a. zur Verfahrens· 
beschleunigung; rasche Finalisierung der Entwürfe zur 
innerstaatlichen Umsetzung der Vorgaben der EU-Verordnung 
zu leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur 

4 Sicherung der in Betracht kommenden Flächen fur die in 
den Netzentwicklungsplänen genehmigten Projekte nach 
Vorliegen ausreichender Planungsgrundlagen 

X 

X 

5 Erwirken von gesetzlichen Grundlagen für ein Planungsgebiet X 
ähnlich jenen im Bereich Straße und Schiene zur Sicherung 
von leitungstrassen 

6 [ErWirken von gesetzlichen Grundlagen für Änderungssperre 
bei Einteitung eines BewiUigungsverfahrens 

1 KLärungen bezüglich des Bedarfs und der energie­
wirtschaftlichen Notwendigkeit nicht im UVP-Verfahren, 
sondern bereits im Vorfeld auf Basis gesetzlicher Grundlagen 

X 

X 

8 Entwicklung von Fachplanungsinstrumenten mit der X 
M.öglichkeit von präventiven Nutzungsbeschränkungen im 
Trassenbereich 

9 Erwirken von gesetzlichen Grundlagen für verbindlkhe. 
bundesweit einheitliche Abstandsregelungen bei 
Starkstromfreileitungen sowie entsprechende 
Einschränkungen für die Bebaubarkeit der Trasse bzw. 
Bauverbote 

FAZIT 
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Eine Rahmenkompetenz des Bundes im Bereic.h Raumplanung, um 
dem öffentlichen Interesse an hochrangiger Infrastruktur Rec.h­
nung zu tragen sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren ZU 
besc.hJeunigen, hatte das BKA nicl!! erwirkt. Es hatte allerdings durcl! 
die von ihm initiierte ÖREK-Parmerschaft von Bund und Ländern 
zur .Fläc.henfreihaltung rur linienhafte Infrastrukturvorhaben" Ver­
besserungen im Berekh der Fläc.henfreihaltungen rur linienhafte 
Infrastrukturen aufgezeigt, die zu konkreten Umsetzungssc.hritten 
auf Länderebene geruhr! hatten. 

Das BMVIT sagte die Umsetzung zahlrekher Empfehlungen des RH 
- z.B. zum Informationsaustausc.h, zu den Wildtierkorridoren bzw. 
zur Kenntlicl!macl!ung von Trassenkorridoren - zu. Offen verblie­
ben die Erhöhung des Verbindlic.hkeilsgrades rur Gesamtverkehr -
pläne und daraus folgende Maßnahmen sowie die Empfehlung zur 
Skherstellung von Fläcl!en durc.h ein geeignetes Rec.htsin trument. 
Während das BMVIT in seiner Stellungnahme zum Berkht des RH, 
Reihe Bund 2011 /8, nocl! davon ausgegangen war, dass die Kennt­
nisnahme der Gemeinde von den Planungsabsichlen des Bundes 
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durch eine öffentliche Auflage geeignet sei, stellte das Ressort nun­
mehr fest, dass vorläufIge Sicherstellungen einen massiven Eingriff 
in das Eigentumsrecht bedeuten würden. 

Das BMWFW setzte die Empfehlungen des RH zur Sicherung und 
beschleunigten Durchsetzung von Infrastrukturvorhaben durch die 
Arbeiten ao der Umsetzung der EU-Verordnungen zur transeuro­
päischen Energieinfrastruktur (TEN-E-VO) um. Das im Entwurf 
befindliche Energie-lnfrastrukturgesetz ermöglicht es der Energie­
Infrastrukturbebörde, durch Verordnung zu bestimmen, dass für 
einen Zeitraum von fünf Jahren Neu-, Zu-, Au-, Um- und Ein­
bauten und Anlagen in einem bestimmten begrenzten Gebiet ob ne 
Zustimmung der Energie-Infrastrukturbehörde nicht errichtet wer­
den dürfen oder dass deren Errichtung an bestimmte, von der Ener­
gie-Infrastrukturbehörde zu stellende Bedingungen zur Sicherung 
der Herstellung der Leitungsaniage geknüpft wird. Der Entwurf eines 
Energie-Infrastrukturgesetzes zur Umsetzung der TEN-E-VO war 
allerdings noch nicht beschlossen. Für allfällige Widmungssperren 
waren weiterhin die Länder zuständig. 

Oie ASFINAG Bau Management GmbH verfolgte den Abschluss der 
Richtlinie .Umweltbezogene Ausgleichs-, Ersatz- und Schutzmaß­
nahmen bei Straßen- und Eisenbaltnbauvorhaben" weiter und setzte 
sich für die Freihaltung der Trasse der A ) Südost Autobahn ein. 

Oie APG sicherte gemäß den Empfehlungen des RH zu, die kosten­
mäßigen Auswirkungen der Verfahren zu beachten und mit Au -
gleichszahlungen im Zuge von Leirungsprojekten weiterhin sparsam 
umzugehen. Oie APG hatte zudem die Kosten für die Aufnahme eines 
Bauverbots in die Dienstbarkeitsverträge geprüft. Sie hatte jedoch 
von privatrechtlieh vereinbarten Baueinschränkungen abgesehen, da 
u.a. für die Abgeltung der damit verbundenen Kosten eine gesetzliehe 
Regelung zur Anerkennung dureh die Regulierungsbehörde fehlte. 

Offen blieb die Empfehlung des RH, die Nachschusspflicht und 
die Textierung der Dienstbarkeitsübereinkommen hinsichtlich der 
Errichtung von Baulichkeiten zu überdenken. Die APG verwies 
darauf, dass aIlf:Hlige Änderungen auch von den i.d.R. betroffenen 
Landwirtsehaftskammern akzeptiert werden müssen. Eine Umset­
zung scheine daher, insbesondere nach der Aufkündigung wesent­
licher Dienstbarkeitsübereinkommen durch die Landwirtschaftskam­
mern im Mai 2015 aufgrund vOn ungeklärten Fragestellungen zu 
steuerrechtlichen Aspekten von Entschädigungszahlungen, unwahr­
scheinlich. 
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Bund 2015/18 

Science Park Graz GmbH 

Bund 2014/1 2  

Die Science Park Graz GmbH war ein Gründerzemrum fUr akademische 

Spin-offs oder Slan-ups. Sie sollle eine nachhaltige Verbesserung des 

Slandons bewirken und High-lech-Entwicklungen bis zur Marklreife 

begleilen. Ein signifIkanter und nachvollziehbarer Anstieg der High-Iech­

Gründungen in der Sleiermark aufgrund der Science Park Graz GmbH 

war mangels vorliegender Dalen nichl feslSle\lbar. Die Science Park 

Graz GmbH erwinschaftele nur geringe eigene Eruäge; sie war slark von 

Fördermincln von Bund und Land abhängig. Es gelang nichl. die Science 

Park Graz GmbH - wie zum Programms vorgesehen - nach zehn Jahren 

ohne öffentliche Förderungen zu fUhren. In gab es Einsparungspolenziale. 

� t. lj 
" .. .. � � .. 

.. .. � '" '" E " 
Empfehlung " N 

B MVIT 

11 Definition von High-tech-Gründungen im Agreement zur X 
Uberprüfbarkeit der Zielumsetzung durch SPG GmbH 

12 Vorgabe operativer Ziele und Indikatoren in den Agreement- X 
Standards für die AplusB-Zentren 

13 Vorgaben in den Sonderrichtlinien zum Ausbau des X 
Non-AplusB-Bereichs 

14 Ftexibilisierung der Betreuungsphasen in den Sonderricht- X 
linien des AplusB-Programms 

15 Erwägung von Einkommensgrenzen in den Sonderrichtlinien X 
bei Förderungsdarlehen 

16 Festlegung quantitativer und qualitativer Zielsetzungen bei X 
Sonderrichtlinien zum AplusB-Programm 

17 Neuausrichtung des AplusB-Programms durch die Arbeits· X 
gruppe der Task-Force-FTI 

20 Schaffung einer gesicherten Datenlage zum Gründungs· X 
geschehen im wissens- und technologieintensiven Bereich 

BMWfW 

20 Schaffung einer gesicherten Datenlage zum Gründungs· X 1 �eschehen im wissens- und technologieintensiven Bereich 

Medizinische Universität Graz 

18 Begutachtung der Projekte auf nur einer Entscheidungsebene X 
19 Aufnahme der Gesellschafterzuschusse und sonstigen X 

Zuwendungen in die Angaben und Erläuterungen zu Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung 

Rat für forschung und Technologieentwicklung "fTE-Rat" 

20 Schaffung einer gesicherten Datenlage zum Gründungs· X 
geschehen im wissens- und technologieintensiven Bereich 
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Empfehlung 

Seience Park Graz GmbH 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

Reduktion der Kosten für den Projektbeirat 

Erslchtlichmachung der Entwertung in den Beleg kopien 

Erwägung einer Rahmenvereinbarung über die unentgeltliche 
und treuhändige Darlehensabwicklung mit einem regionalen 
Kreditinstitut 
Regelmäßige Auskunftseinholung über die wirtscha"ftliche 
Entwicklung der OarLehensnehmer und nachvollziehbare 
Dokumentation der Ergebnisse 
Umfassende und nachvollziehbare Projektdokumentation 

Reduktion der Verwaltungskosten 

Schriftliche Festlegung der Prämiengewährung an die 
Mitarbeiter 

EinfUhrung einer projekt bezogenen Zeitaufzeichnung zur 
Optimierung der Projektkosten 
Kein weiterer Anstieg der Förderungskosten 

� -
ErStellung und Inkraftsetzung von Compliance-Richtlinien 

Technische Universität Graz 

18 Begutachtung der Projekte auf nur einer Entscheidungsebene 

19 Aufnahme der Gesellschafterzuschüsse und sonstigen 
Zuwendungen in die Angaben und Ertäuterungen zu Bilanz 
und Gewinn- und Vertustrechnung 

Universität Graz 

18 Begutachtung der Projekte auf nur einer Entscheidungsebene 

19 Aufnahme der GeseUschafterzuschüsse und sonstigen 
Zuwendungen in die Angaben und ErLäuterungen zu Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung 

FAZIT 
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-

H 
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Die umgesetzten Empfehlungen des RH trugen insbesondere zu einer 
verbesserten Dokumentation im Bereicl! der Darlehensverwaltung sowie 
bei den lahresabscl!lüssen der beteiligten Universitäten sowie zur ver­
besserten Datenlage bezügLicl! des GTÜndungsgeschebens bei. Zugesagt 
wurden u.a. die Erstellung von Compliance-Regeln und die schriftlicl!e 
Festlegung von Kriterien für Prämien gewährungen an Mitarbeiter. 

Offen blieben u.a. Empfehlungen zu Kostenreduktionen. zur Ausla­
gerung der Darlehensabwicklung sowie zur Begutachtung von Pro­
jekten auf nur einer Entscheidungsebene. Mehrere Empfehlungen an 
das BMVIT - z.B. zu Einkommensgrenzen bei Förderungsdarlehen oder 
zur Flex:ibilisierung der Betreuungsphasen - werden erst nach Vorlie­
gen von Ergebnissen einer Evaluierung des AplusB-Programms dis­
kutiert werden. 
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Bund 2015/1B 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 

Inneres 
Verkehr, Innovation und Technologie 

Rettungsgasse 

Bund 2014/14 

Die ASFINAG begleitete das - nach deutschem Vorbild auf österreichi­

schen Autobahnen und Schnellstraßen nach Vorarbeiten des BMVIT mit 

Jänner 201 2  eingeführte - System der Renungsgas e durch eine umfas­

sende Informations- und Kommunikationskampagne. Die Gesamtauf­

wendungen der Umsetzung betrugen rd. 4,62 Mio. EUR. 

Der Aufgabenumfang der ASFINAG war anfanglich nichtldar deftniert 

und abgegrenzt. Dies fUhrte zu Zeitdruck und Mehrkosten während 

der Planungsphase. Die Vergabe und Abwicklung der Informations­

und Kommunikationskampagne durch die ASFINAG waren nachvoll­

ziehbar. Aufgrund der umfassenden Kommunikalions- und Produkti­

onsmaßnahmen der Kampagne war der Anteil der Agenrurleistungen 

höher als bei vergleichbaren Verkehrssicherheitskampagnen des BMVIT. 

Weder BMVIT noch ASFINAG hanen bei Direktvergaben fUr einzelne 

Beratungslei tungen Vergleich angebote eingeholt. 

Regelungen zu Rettungsgassen in den Nachbarländern bzw. auf Euro­

pliischer Ebene waren uneinheitlich. Evaluation und Erfahrungsbe­

richte schätzten die Funktion der Rellungsgasse positiv ein, konnten 

allerdings keine Zeiterspamis bei der Zufahrt zum Einsatzort nach­

weisen, obwohl dies einer der maßgebenden Gründe fUr deren Ein­

fUhrung gewesen war. 

� !j 
.. 
� .. 
'" E 

Empfehlung " 

Autobahnen- und Schnellstraßen-Ffnanzierungs-Aktiengesellschaft 

11 Nachvollziehbare Dokumentation der Grundlagen zur I X 
Abschätzung von Auftragswerten bei Vergaben; Wahl 
BVergG-konformer Vergabeverfahren 

12 Formulierung messbarer Wirkungsziele fur Informations· 
kampagnen 

X 

� 
'" " .. � � .. 
'" 
" 
N 
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Empfehlung � N 

13 Einholung von Vergleichsangeboten auch bei Direktvergaben X 
14 Verstärkte Nutzung der eigenen Personalressourcen bei X 

Ausschreibungen und Vergaben 

15 Schwerpunktmäßige Konzentration von Maßnahmen mit X 
Bezug zur Rettungsgasse auf Abschnitte mit drei oder mehr 
fahrstreifen und Stauhäufigkeiten 

16 Konzentration von Kommunikationskampagnen an einer Stelle X 
11 Rechtzeitige Sicherung der Internet-Adressen bei k.A. 

öffentLichkeitswirksamen Projekten 

BMI 

7 EinsaU eines einheitlichen. automationsunterstützten X 
Systems zur Erfassung und Abwicklung von Übertretungen der 
Straßenverkehrsordnung für aUe Organe der Bundespolizei 

8 Hinwirken auf einheitliches Verbuchungssystem bzw. X 
Kassenprogramm für Strafgelder 

9 Nutzung der Möglichkeiten zur Erleichterung des grenz· X 
überschreitenden Austauschs von Informationen über die 
Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte 

10 Erstellen eines konzepts zur bildunterstützten Überwachung X 
der Abläufe und des Aufwands im Zusammenhang mit 
der Rettungsgasse und zur KlarsteUun9 der Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen; anschließend 
Entscheidung zur weiteren Vorgangsweise 

BMVIT 

1 Hinwirken - auf Europäischer Ebene - auf stärkere X 
Angleichung der Vorschriften zu Rettungsgassen 

2 klarsteUung zur Benutzung des Pannenstreifens im X 
Zusammenhang mit der Rettungsga5se 

3 klare und zeitgerechte Definition des Aufgabenumfangs für X 
die ASfINAG 

4 Prüfung einer Regelung über das behindernde Befahren der X 
Rettungsgasse als Vormerkdelikt gemäß Führerscheingesetz 

5 Einholung von Vergleichsangeboten auch bei Direktvergaben X 
6 Abschluss der Verträge vor Beginn der Leistungserbringung X 

10 Erstellen eines Konzepts zur bildunterstützten Überwachung X 
der Abläufe und des Aufwands im Zusammenhang mit 
der Rettung'gasse und zur KlarsteUung der Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen; anschließend 
Entscheidung zur weiteren Vorgangsweise 

16 konzentration von Kommunikationskampagnen an einer Stelle X 
17 Rechtzeitige Sicherung der Internet-Adressen bei k.A. 

öffentlichkeitswirksamen Projekten 
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Bund 2015/18 

FAzrr 

Die ASFINAG setzte die organisatorischen Empfehlungen des RH - ins­

besondere zur Abschätzung von Auftragswerten und zur Vergabe von 

Leistungen - um. Ebenso hatte sie nunmehr messbare Wirkungsziele 

fiir Informationskampagnen formuliert. Durch die verstärkte Nutzung 

der eigenen PersonaJressourcen bei Ausschreibungen und Vergaben, 

die E inholung von Vergleichsangeboten auch bei Direktvergaben und 

die Konzentration von Kommunikationskampagnen an einer Stelle 

konnten Verbesserungen im  Kostenbere.ich erreicht werden. 

Durch den Einsatz von kostengünstigen Brückentransparenten auf 

Abschnitten mit drei oder mehr Fahrstreifen konnte die Wirksamkeit 

der Rettungsgassen-Maßnahmen auf wirtschaftlich effiziente Weise 

gesteigert werden. 

Das BMJ etzte in Umsetzung der Empfehlungen des RH seit April 2014 
durch die Einführung eines neuen EDV-Systems (. Verwaltungsstraf­

verfahren Neu") fiir alle Organe der Bundespolizei ein einheitliches, 

automation unterstütztes System zur Erfassung und Abwicklung von 
Übertretungen der Straßenverkehrsordnung cln, führte ein einheit­

liches Verbuchungssystem bzw. Kassenprogramm für Strafgelder e.in 

und nutzte die Möglichkeiten zur Erleichterung des grenzüberschrei­

tenden Austauschs von Informationen über die Straßenverkehrssi­

cherheit gefahrdende VerkehrsdeLikte. Durch die umgesetzten Emp­

fehlungen des BMl konnte die Organisation und Aufgabenerfiillung 

verbessert werden. 

Das BMVIT setzte die organisatorische Empfehlung des RH, Kom­

munikationskampagnen an einer Stelle zu konzentrieren, um. Es 

sagte zudem zu, bei Direktvergaben Vergleichsangebote einzuholen 

und Verträge vor Beginn der Leistungserbringung abzuschließen. 

Offen blieben v.a. die Empfehlungen an das BMVIT, auf Europä­

ischer Ebene auf eine stärkere Angleichung der Vorschriften im 
Bereich der Rettungsgasse hinzuwirken und eine KlarsteIlung der 

Benutzung des Pannenstreifens im Zusammenhang mit  der Bildung 

der Rettungsgasse zu veranlassen. Das BMVIT hatte rue mit Fragen 

der Zuständigkeit und der Notwendigkeit einer gesetzlichen Rege­

lung begründet. 
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Offen blieb zudem die Empfehlung an das BMI und das BMVIT, 

gemeinsam ein Konzept zur bildunterstützten Überwachung der 

Abläufe und des Aufwands im Zusammenhang mit der Rettungsgasse 

und zur KlarsteLlung der E inhalrung datenschutzrechtlicher Bestim­

mungen zu erstellen. Das BM! hatte dazu auf Fragen der Messbar­

keit und die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung verwiesen. 

Offen war auch die Empfehlung, das behindernde Befahren der Ret­

tungsgasse als Vormerkdelikt gemäß Führerscheingesetz zu regeln. 

Das BMVlT verwies hiezu auf die Notwendigkeit einer politischen 

Entscheidung. 
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Bund 2015/18 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Projekt Allgemeines Krankenhaus Informations­
management (AKIM) des Allgemeinen Krankenhauses 
der Stadt Wien 

Bund 201 4/2 

Die Stadt Wien und das BMBWK (nunmehr BMWF) vereinbarten im 

Jahr 2000 eine Erneuerung der IT des AKH-Wien flir den medizinischen 

Routinebelrieb und die Wissenschaft. Das Projekt Allgemeines Kran­

kenhaus Informationsmanagement (AKJM) zur Erneuerung des Kran­

kenhau informationssystems sollte 2006 abgeschlossen werden, das 

dafür genehmigte Budget belief sich auf rd. 36,34 Mio. EUR. Wegen 

mehrjähriger Verzögerungen des Vergabeverfahrens erfolgte die Auf­

lragserteilung erst 2006. Im Wege der Ausschreibung sollte millels eines 

Krilerienkatalogs das bestgeeignete Krankenhausinformationssystem 

ermittelt werden. Der Zuschlag erfolgte an einen Generalunterneh­

mer, der ab September 2006 das Krankenhausinformationssystem auf 

Grundlage einer neuen Softwareplallform entwickeln wollte. Aufgrund 

des 2009 erforderlichen Wechsels der Softwareplallform begann die 

Softwareentwicklung für den medizinischen Routinebetrieb erst 2009. 

Die Lösungskonzepte für die Entwicklung und Anpas ung der Software 

für den medizinischen Routinebetrieb verfa te der Generalunterneh­

mer, weil sowohl das externe Projektmanagement 2003 bis 2006 als 

auch die AKH- Projektgremien es bi 2010 verabsäumt hallen, dafür 

geeignete POichtenhefte ausarbeiten zu las en. Das AKIM-Grundpa­

ket mit gegenüber der Ausschreibung reduziertem Leistungsumfang 

soll 20 14  abgeschlossen werden. Die flir das AKIM-Grundpaket auf­

zuwendenden eltoausgaben erhöhen ich gemäß den vorliegenden 

Planungen auf 60 Mio. EUR. Die ursprünglich inkludierten, nunmehr 

gesondert abzurufenden Erweiterungspakete zur Umsetzung der gesam­

ten ausgeschriebenen Leistung waren in den 60 Mio. EUR nicht ent­

halten. Die Mehrkosten, die in den flir das AKJM-Grundpaket pro­

gnostizierten Nelloausgaben enthalten sind, entstanden durch die 

BeschatTung von Hardware und Infrastruktur, die in der Vereinba­

rung-AKIM bzw. der AKIM-Ausschreibung nicht defmiert war, durch 

den Zukauf von Fremdleistung wegen zu geringer interner Personal­

ressourcen und durch das klinikweise Rollout jenes Teils von AKIM, 

der das alte Krankenhausinformationssy tem KIS ersetzen sollte. Diese 
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Rolloul-Kosten waren im Angebot des Generaluntemehmers nicht 

berücksichtigt worden. 

Empfehlung 

BMWFW 

1 Bei Abschluss yon vertraglichen Vereinbarungen auf 
Grundlage einer Kostenschätzung Festlegung eines 
Zeitpunkts für Ausarbeitung des vertragsgegenständlichen 
Projekts; neuerliche Genehmigung bei wesentlichen 
Kostenerhöhungen 

2 Fe.tlegung der ,ur Erreichung des Projektziel. erforderlichen 
Komponenten in IT-Vereinbarungen -

3 Abschluss des Projekt. AKIM mit der fertigstellung des 
AKIM- Grundpaket. 

4 Nähere Definition und Feststellung eines projektfortschritts-
konformen Zahlungserfordernisses in derartigen Verein-
barungen, des Projekt-Abschlusses und des Außer-Kraft-
tretens der Vereinbarung 

5 Klärung der Zuordnung der Kostenkategorien zu AKIM; 
danach anteilige Begleichung der dem AKIM-Budget 
zurechenbaren Kosten vom BMWF 

6 Prüfung einer Änderung der Vereinbarung über die paktierten 
Investitionen 

7 Nach Klärung der strittigen Zuordnung der Kostenkategorien 
zu AKIM dementsprechende Zurechnung der bis Ende 2012 
aufgelaufenen Kosten dem AKIM-Budget; Aufteilung 
des per 1. Jänner 2013 verbleibenden AKIM-Budgets 
auf AKH-Wien bzw. Medizinische Universität Wien im 
Finanzierungsverhältnis 60 % zu 40 % 

8 Einrichtung eines Controllings für Projekte der vorliegenden 
Größenordnung 

9 IT-Vereinbarungen mit Rücktrittsrecht vom Vertrag bei 
wesentlichen außerplanmäßigen Kostenüberschreitungen 

10 In vorliegenden Vereinbarungen mit Zahlungsverpflichtungen 
ausdrückliche Vereinbarung einer Vorlagepfticht von Belegen 
durch den Vertrags partner und einer Zahlungsverpflichtung 
des Bundes lediglich bei auftragskonformer Erfüllung 

18 Im vorliegenden Fall der inhaltlich voll.tändig getrennten 
Teilprojekte des Gesamtvorhabens Vereinbarung von jeweils 
einem Werk mit einem Gesamtpreis 

Medizinische Universität Wien 

1 Bei Abschluss von vertrag:lichen Vereinbarungen auf 
Grundlage einer Kostenschätzung Fesdegung eines 
Zeitpunkts für Ausarbeitung des vertragsgegenständlichen 
Projekts; neuerliche Genehmigung bei wesentlichen 
Kostenerhöhungen 

2 Festlegung der zur Erreichung des Projektziels erforderlichen 
Komponenten in IT-Vereinbarungen 

3 Ab.chluss des Projekts AKIM mit der fertigstellung des 
AKIM-Grundpakets 
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Empfehlung 

4 

5 

6 

7 

8 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

30 

31 

Nähere Definition und Feststellung eines projektfortschriUs-
konformen Zahlungserfordernisses in derartigen Verein· 
barungen, des Projekt-Abschlusses und des Außer-Kraft-
tretens der Vereinbarung -
Klärung der Zuordnung der Kostenkategonen zu AKIM; 
danach anteilige Begleichung der dem AKIM-Budget 
lurechenbaren Kosten vom BMWF -
Prüfung einer Änderung der Vereinbarung über die paktierten 
Investitionen 

Nach Klärung der strittigen Zuordnung der Kostenkategorien 
zu AKIM dementsprechende Zurechnung der bis Ende 2012 
aufgelaufenen Kosten dem AKIM-Budget; Auf teilung 
des per I. Jänner 2013 verbleibenden AKIM-Budgets 
auf AkH-Wien bzw. Medizinische Universität Wien im 
Finanzierungsverhältnis 60 Ofo zu 40 '0 -
Einrichtung eines Controllings für Projekte der vorliegenden 
Größenordnung -
Personelle Trennung in den Hierarchieebenen in hier-
archisehen Organisationsstrukturen 

Hauptberuflich dafür abgestellter Projektleiter für um-
fassende und komple.e Projekte - -
Sachgerechte PLanung des internen Personaleinsatzes, 
Berücksichtigung im Projektbudget und Erfassung bei der 
Projektdurchführung in einem geeigneten Detaillierungsgrad 

Ständige Mitführung der aktualisierten Kosten- und 
Zeitpläne bei Projekten dieser Größe und Komplexität 

Prozess- und Organisationsoptimierung vor Umsetzung 
der Erweiterungspakete für die medizinische Routine unter 
Einbindung der Medizinischen Universität Wien -
Ergänzung der vorliegenden Datenschutzvereinbarung 
zwiscnen der Medizinischen UnIversität Wien und dem 
AKH-Wien hinsichtlich Umgang mit einer aUenfaUs erteilten 
Auskunft der Datenschutzkommission - -
Aufnahme von Verhandlungen mit dem BMWF hinsichtlich 
der Finanzierung des für den Abschluss des Teilprojekts 
Wissenschaft dann noch offenen Restbetrags -
Verbesserung des Nutzungsgrads der AKIM-
Wissenschaftssysteme: entsprechende personelle Betreuung 
für die forschungsdokumentationsplattform RDA 

FAZIT 

� 
II 
� � .. 
'" E 
� 

I 

g; I � � .. .. :c g' 0 

� k_ A. 

-
k.A. 

k.A. 

k.A. 

-
k.A. 

-
k.A. 

-
k.A. 

k.A. 

k.A. 

-,-k.A. 

-
k.A. 

r-k.A. 

r--k.A. 

� 

Durch die vom Wiener Krankenanstaltenverbund umgesetzte RH­

Empfehlung der Personalaufstockung im IT -Bereich des AKJ-I-Wien 

konnte der vorgelegte Zeitplan einer Ausrollung des AKJM-Grund­

paktes der .Medizinischen Routine" bis Ende 201 4  eingehalten wer­

den. Durch die von der Gemeinde Wien umgesetzten [siehe RH­

Bericht Wien 20 1 5/ 1 1 ,  Nachfrageverfahren) und vom BMWFW 
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zugesagten Umsetzungen der RH-Empfehlungen konnte somit das 

AKJM-Teilprojekt "Medizinische Routine" im Jänner 2015 abge­

schlossen werden und ergeben sich Verbesserungen bei der künf­

tigen ProjektabwickJung (Controlling) von IT -Projekten bzw. von 

diesbezüglichen Vereinbarungen. 

Zu einigen Empfehlungen verwies das BMWFW auf die derzeit lau­

fenden Verhandlungen zwi ehen dem Krankenanstaltenträger, der 

Medizinischen Universität Wien und dem BMWFW zum Projekt 

"Universitätsmedizin 2020". Eine Vielzahl der Empfehlungen des 

RH werden laut BMWF im Rahmen der derzeit inten iv in Verhand­

lung tehenden einzelnen Maßnahmen realisiert werden können. 

Die Medizinische Universität Wien gab trotz Urgenzen keine Mit­

teilungen zum Nachfrageverfahren ab. 

Errichtung von MedAustron; Follow-up-Überprüfung 

Bund 2014/3 

Das Land Niederösterreich, die EBG MedAuslron GmbH und die PEG 

MedAustron Gesellschaft mbH kamen den meisten Empfehlungen 

des RH nach, die er im Jahr 20 1 1  zum Thema Errichtung von Med­

Austron (Reihe Niederösterreich 2011/2) veröffentlicht hatte. Weiterhin 

offen war jedoch die zur Erhöhung der Planungssicherheit notwendige 

Ermittlung und Festsetzung der Höhe des Behandlungskostenzuschus­

ses gemäß § 1 3 1b Abs. 2 ASVG sowie die Aufnahme von bestimmten 

Großgeräten in den Österreichischen Strukrurplan Gesundheit. 

1 �l!J$ � 
r g 0 Empfehtung � N 

����----------------� 
EBG MedAu,lron GmbH 

�-----------------� 1 A.ufnahme der Funktionsgeräte in die Kapazitätsplanungsmatrix X 
des Österreichischen Strukturplans Gesundheit spätestens mit 
Inbetriebnahme von MedAustron durch eine entsprechende 
Meldung an die Bundesgesundheitsagentur im BMG 

--- �-----
2 Umgehende Ermittlung und Festsetzung der Höhe des X 

L--L.:.B.:.:ehandlungskostenzuschusses 

Bund 2015/18 
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Bund 2015/18 

FAZIT 

Die EBG MedAu tron GmbH sagte zu, die Ermittlung der Höhe 

des Behandlungskostenzu chus es und dessen Fest etzung gemäß 

§ 1 3 1  b Abs. 2 ASVG intensiv zu betreiben. Seit Dezember 201 4  seien 

we entliche Fortschritte bei direkten Gesprächen zwischen der EBG 

MedAustron GmbH und dem Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger mit dem Ziel einer einvernehmlichen Rah­

menvereinbarung bis zum Beginn der Patientenbebandlung erreicht 

worden. Die zugesagte Festsetzung de Behandlungskostenzuschus­

ses würde die Planungssicherheit für die EBG MedAustron GmbH 

erheblich verbessern. 

Bundeswohnbaufonds 

Bund 201 4/5 

Der 192 1  gegründete Bundes-Wohn- und Siedlungsronds sowie der 

1948 gegründete Wohnhauswiederaurbauronds führten aurgrund von 

Gesetzesänderungen ab Ende 1 987 keine aktive operative Fördertätig­

keit mehr durch. Zu diesem Zeitpunkt verwalteten die Fonds Darlehen 

in Höhe von 1 .0 1 7,42 Mio. EUR (20 1 2 :  22,20 Mio. EUR). Die bis 2010 

geplante Abwicklung der Fonds wurde bis 2025 verlängert. Der aus 

der Gegenüberstellung von Personal und Sachaufwand zu den Ein­

nahmen aus Zinsen und Tilgungen resultierende jährliche Überschuss 

stellte kein hinreichendes Kriterium mr die Zweckmäßigkeit der Fort­

führung der Fonds dar. 

E 
.. � 
.. '" E Emp�hlung � 

1 Ressourcenaufzeichnungen im BMWFW zum Nachweis der dem X 
Bundeswohnbaufonds weiterverrechneten Personalkosten 

2 Evatuierung der internen Arbeitsabläufe der Fonds; 
gegebenenfalls Organisationsänderung zur Effizienz· 
steigerung 

3 keine Hachbesetzung von durch Pensionierung frei 
werdenden Planstellen 

4 Regelmäßiger (mind. aUe drei Jahre) Kosten-Nutzen-
Vergleich betreffend Fortführung der Fonds 

-
'" 
.. c 

� � g' 0 N 

X 

X 

X 
-I 
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S Angleichung der Rückstellung für Personal- und Sachaufwand X � mittels Analyse ermittelten Personal bedarf 

R 
-

H 

6 Prüfung der Zweckmäßigkeit einer unmittelbaren X 
Weiterleitung der Wohnbauförderungsbeiträge durch die 
Krankenversicherungsträger an das BMF 

7 Anpassung des Zinssatzes zur Abzinsung der Forderungen X 
der Fonds an aktuelle Verhältnisse. dies unter Ansatz eines 
Sicherheitszuschlags gegen steigende Inflation 

FAZIT 

Das BMWFW konnte durch die Einführung von Ressourcenauf­

zeichnungen die Transparenz des Per onaleinsatzes erhöhen. Darauf 

basierend plant das BMWFW zur Steigerung der Effizienz eine Eva­

luierung der internen Arbeitsabläufe sowie die Anpassung der Rück­

stellungen für Per onal- und Sachaufwand. 

Das BMWFW sagte weiters zu, die durch Pen ionierung frei wer­

denden Planstellen nicht nachzubesetzen sowie die Zweckmäßig­

keit und Wirtschaftlichkeit der Fortführung der Fonds anband eine 

Ko ten-Nutzen-Vergleichs zu prüfen. 

Eine Prüfung der Anpassung der Prozesse bei der Verrechnung der 

Wohnbauforderungsbeiträge (unmittelbare Weiterleitung durcb die 

Krankenversicberungsträger an das BMF) unterließ das BMWFW. 

Universitätslehrgänge; Follow-up-Überprüfung 

Bund 201 4/9 

Die Medizinische Universiläl Wien, die Montanuniversität Leoben und 

die Universität Salzburg kamen einem Großteil der Empfehlungen des 

RH, die dieser im Jahr 201 1  zu UniversitälSlehrgängen veröffentlicht 

halle, nach. Die Montanuniversilät Leoben und die Universität Salz­

burg hallen nahezu alle Empfehlungen des RH umgesetzt. Sie trafen 

eine Vielzahl an Grund atzentscheidungen zur Vereinheitlichung der 

organisatorischen und ftnanziellen Abwicklung und zur Verbesserung 

Bund 2015/18 
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Bund 2015/18 

des Berichlswesens. Auch an der Medizinischen Universität Wien war 

eine Vielzahl an Vorarbeiten zu diesbezüglichen Regelwerken begon­

nen, diese allerdings noch nichl in Kraft gesetzt worden. 

Empfehlung � Medizinische Universität Wien 

1 Umversltatswelt emhelthche lahlungs- und Storno­
bedingungen auch für Universitätslehrgänge durch-

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

führende extetne Einrichtungen; daz:u Erlassen Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen an der Medizinischen Universität Wien 

Erteilung der notwendigen Vollmachten bei erforderlichen 
Rechtsgeschäften für die Ausübung der lehrgangs-
leitertätigkeit; Veröffentlichung im Mitteilungsblatt 

Festlegung des AufgaDenprofils des wissenschaftlichen 
lehrgangsleiters in der Satzung, in allen Curricula und in 
Vereinbarungen mit externen Einrichtungen 

Lückenloses Einfordern der in den Vereinbarungen mit 
externen Einrichtungen festgeschriebenen Berichte 

Regelmäßige Berichte an die Universitätsleitung über 
Ergebnisse der Evaluierungen 

Für den Fall der Einrichtung eines Weiterbildungszentrums 
Erstellen einer Bestandsaufnahme des Status quo und eines 
detaillierten Konzepts 

Dokumentation und Veröffentlichung von Lehrgangsleiter-
Destellungen 

Genaue Definition der Aufgaben und Befugnisse der 
organisatorischen Lehrgangsleiter 

Durchführung der Personalverrechnung hinsichtlich der 
in extern abgewickelten Universitätslehrgängen tätigen 
Beamten sowie AngesteUten ausnahmslos durch die jeweilige 
Universität 

Aufnahme von Haftungsbestimmungen in alle mit externen 
Ei nrichtungen abgeschlossene I<oopera tlonsvereinbaru ngen 

FestLegung der Verwendung von Überschüssen in einer 
Richtlinie 

Zusammenfassung der Kostenersatzregelungen und 
Vereinbarung von Kostenersätzen für Raumnutzung 

Festlegung der Höhe der Abgeltung für die Durchführung des 
Universitätslehrgangs in alten Kooperationsvereinbatungen 
mit externen Einrichtungen 

t Montanuniversität Leoben 

Universitätsweit einheitliche Zahlungs- und Storno be- J 1 
dingungen auch für Universitätslehrgänge durchführende 
externe Einrichtungen; dazu Erlassen Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen an der Medizinischen Universität Wien 

2 Erteilung der notwendigen Vollmachten Dei erforderlichen 
Rechtsgeschäften für die Ausübung der Lehrgangs� 
leitertätigkeit; Veröffentlichung im Mitteilungsblatt 

� l:I 
.. 

tn " � 
� � � .. .. 
'" '" 0 E � 
� N 

X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 
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Empfehlung " N 

3 Festlegung des Aufgabenprofils des wissenschaftlichen X 
Lehrgangsleiters in der Satzung. in allen Curricula und in 
Vereinbarungen mit externen Einrichtungen 

14 Ergänzung der Gebarungsrichtlinie und der X 
korrespondierenden Richtlinien hinsichtlich Universitäts-
lehrgängen 

Universität Salzburg 

1 Universitätsweit einheitliche Zahlungs- und Stornobe- X 
dingungen auch für Universitätslehrgänge durchführende 
externe Einrichtungen; dazu Erlassen Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen an der Medizinischen Universität Wien 

4 lückenloses Einfordern der in den Vereinbarungen mit X �nen Einrichtungen festgeschriebenen Berichte 

5 Regelmäßige Berichte an die Universitätsteitung über X 
Ergebnisse der Evaluierungen t--=--15 GLeichlautende Curricula bei gemeinsam mit anderen X 
Universitäten durchgeführten Universitätslehrgängen 

16 Aufnahme der Erlöse und Aufwendungen von - durch externe X 
Einrichtungen abgewickelte - Universitätslehrgängen in 
das Rechnungswesen der Universität; Aufnahme einer 
entsprechend ausgestalteten Berichtspflicht in die 
Kooperationsvereinbarungen 

17 Jahrgangsweise Erfassung der Erlöse und Aufwendungen von X 
intern abgewickelten lehrgängen f--18 Einfordern der in der Satzung festgeschriebenen Berichte X 
samt Nachkalkulationen 

FAZIT 

Die überprüften Universitäten nutzten durch die Umsetzung der 

Empfehlungen des RH bzw. entsprechende Zusagen die Möglich­

keit, ihre Organisation und Aufgabenerfüllung bei der Durchfüh­

rung von Universitätslehrgängen zu verbe em. 

Die Medizinische Universität Wien sicherte bspw. durch Allgemeine 

Geschäftsbedingungen für Universitätslehrgänge - in denen ein­

heitliche Regelungen für alle Lehrgänge insbesondere hinsichtlich 

Bewerbung, Zulassung, Entrichtung des Lehrgangsbeitrag , Storno­

bedingungen, Leistungsänderungen, Haftung, Aus chluss etc. getrof­

fen wurden - die aus der Lehrgangsdurchführung erzielten Ein­

nahmen. 

Die Montanuniversität Leoben ergänzte ihre Gebarungsrichtlinie 

hinsichtlich Univer itätslehrgänge, die Universität Salzburg ver­

besserte ihr diesbezügliches Berichtswesen. 

Bund 2015/1B 
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Bund 2015/18 

Die Medizinische Universität Wien und die Montanuniversität 

Leoben stellten durch die Veröffentlichung der notwendigen Voll­

machten flir Lehrgang leiter die ent prechende Rechts icherheit im 

Außen verhältnis her. 

Offen blieben an der Universität Salzburg die Empfehlungen des 

RH,  die Erlöse und Aufwendungen von Universitätslehrgängen, die 

durch externe Einrichtungen abgewickelt wurden, im Rechnungs­

we en der Universität abzubilden sowie diese bei intern abgewi­

ckelten Universitätslehrgängenjahrgangsweise zu erfassen. Dadurch 

bestand hinsichtlich Aussagekraft und Transparenz der Lehrgangs­

gebarung Verbesserungspotenzial. 

VERBUN D  International GmbH 

Bund 2014/ 1 3  

Oie VERBUND International GmbH erwinschaftete im Prufungszeit­

raum 2008 bis 201 2  Verlu te aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

von insgesamt - 579,93 Mio. EUR. Der Verbundkonzern fühne den 

Beteiligungen in den drei ausländischen Kernmärkten Frankreich, ita­

lien und Türkei, die in den Zuständigkeitsbereich der VERBUND Inter­

national GmbH fIelen, bis Ende 201 2  Eigenmiuel von 2.345,5 Mio. EUR 

zu. Davon entfIelen 503,0 Mio. EUR auf das Geschäftsmodell Frank­

reich (seil dem Jahr 2006), 654,7 Mio. EUR auf das Geschäftsmodell 

Italien ( eil dem Jahr 1 999) und 1 . 1 87,8 Mio. EUR auf das Geschäfts­

modell Türkei (seit dem Jahr 2007). 

Bis Ende 201 2  erfolgten KapilalruckOüs e aus den fInanziellen Engage­

ments lediglich in Italien in Höhe von 24,6 Mio. EUR (Dividenden) und 

in Frankreich in Höhe von 100,9 Mio. EUR (aus Verkäufen und Bardi­
vidende). Bis Ende 20 1 2  bewirkten die Verluste in den französischen 

Beteiligungen eine Eigenkapitalminderung im Konzernabschluss von 

insgesamt - 476,8 Mio. EUR. 

Oie strategischen Ziele eines profItablen Wachstums sowie einer Wen­
steigerung der Beteil igungen in Frankreich wurden somit vollstän­

dig verfehlt. Neben den Verlusten erhöhten Haftungen ftir die franzö­

sischen Produktionsgesellschaften von über 397, 1 Mio. EUR zu ätzlich 

das fInanzielle Risiko des Engagements. 
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Der Marktwert der Beteiligungen in  Italien lag Ende 201 2  um 1 , 1  % 
bzw. 7,5 Mio. EUR über dem vom Verbundkonzern seit 1 999 inves­

tierten Kapital. Der Verbundkonzern erreichte somit das auf Wertstei­

gerung seiner Beteiligungen ausgerichtete Ziel nicht. Zum 3 1 .  Dezem­

ber 201 3 schrieb die Verbundgesellschaft in ihrer Konzernbilanz die 

Beteiligung an der Sorgenia aufgrund mangelnder Wenhaltigkeit um 

396,0 Mio. EUR auf Null ab. 

In der Türkei kam es im Dezember 201 2  nach Ende der Gebarungs­

überprüfung zu einem Tausch von Vermögenswerten mit einem deut­

schen Energieversorgungsunternehmen in Höhe von 1 ,54 Mrd. EUR 

zuzüglich einer DiITerenzzahlung in Höhe von 400 Mio. EUR zuguns­

ten der VerbundgesellschaFt. Dieser Gegenwert überstieg das einge­

setzte Kapital von 1 , 1 88 Mrd. EUR deutlich. Allerdings entsprach der 

Tausch der Vermögenswerte nicht dem ursprünglichen Ziel des Enga­

gements des Verbundkonzerns. Die langfristige Strategie des Verbund­

konzerns, die Liberalisierung auf dem Europäischen Markt zu einem 

starken Wachstum zu nutzen, musste im Februar 2009 einer Redi­

mensionierung unterzogen werden. Ab 201 1  trat aufgrund der nega­

tiven Entwicklungen bei einzelnen Beteiligungsengagements anstelle 

der ursprünglich angestrebten Wachstumsstrategie das Ziel der nach­

haltigen Wertsteigerung und der Optimierung der bestehenden Ver­

mögenswerte. Damit konnte das seit 2008 verfolgte Mengenwachstum 

über Expansion durch Auslandsaktivitäten nicht umgesetzt werden. 

Der Verbundkonzern führte vor dem Markteintrin keine tiefergehenden 

Analysen durch und verfolgte seine Expansionsstrategie trotz der fest­

gestellten Risiken. Im Rahmen des Beteil igungsmanagements war eine 

vollständige aktive Steuerung des Beteiligungsportfolios und ein darauF 

aufbauender fundierter Entschcidungsprozess aufgrund der Minder­

heitsbeteiligungen und eingeschränkten Inrormationsrechte nicht 

geWährleistet. 

Die VERBUND International GmbH wurde als übertragende Gesell­

schaft mit der VERBUND AG als übernehmende Gesellschaft mit Ver­

schmelzungsvertrag vom 24. April 201 4  verschmolzen. 

Bund 2015/18 
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Bund 2 0 1 5/18 

Empfehlung --"---- -

VERBUND AG 

1 Eingehende Marktanalysen und Wirtschaftlic hkeits-
untersuchungen vor Auslandsinvestition 

-
2 Regelmäßige Evaluierung der Tätigkeit der V lt 

Verbund AG) hinsichtlich Wachstum in den A smärkten; 
IN (jet 
usland 
sation 
So eigen 

3 

4 

5 

gegebenenfalls Anpassung der Aufbauorgani 
und Entscheidung betreffend Fortführung al 
Tochtergesellschaft 

Besonderer Fokus auf Mandatsbetreuung bei 
beteiligungen mit nur eingeschränktem Mits 

Minde 
prache 

Kritische Überprüfung der Marktbedingunge o bei 
Beteiligungen in Auslandsmärkten 

e 

rheits-
recht 

Definition des Zwecks einer Beteiligung vor 
Art und Umfang des finanziellen Engagemen 

Festleg 
ts 

ung von 

-

6 Sorgfältige Prüfung der Auswirkungen von R 
Beteiligungshöhe; Verme'idung eines Missver 
zwischen finanziellem Engagement und Einft 

rm und echtsfo 
hältnis 
ussmög 

ses 
lichkeit 

--
7 

8 

9 

1 0 

1 

Prüfung von Zweck.mäßigkeit und Anwendbar r 
Vereinbarung bei Anderung der Beteiligungs 

keit de 
verhält nisse 

Vermeidung einer Rechtsform mit eingeschrä 
Informationsftuss über strategische und betT 
Vorgänge 

Vollständige festlegung des finanziellen Rah 

nktem 
ieblich e 

zukünftiger Beteiligungsinvestltionen bis hi 
mens 

o zu ei nem 
möglichen Ausstieg schon im Vorhinein 

Sorgfältigste Erstellung der 8usinesspläne fü r die 
realistl 
lung e 
rasche 

verbleibenden französischen Beteiligungen; sehe 
Bewertung der Chancen und Risiken; Entwick iner 
Verlustbegrenzungsstrategie inkt. Option für n 
Ausstieg 

Überprüfung der Standards hinsichtlich Plan 
Berichts- und Kontrollwesen in den Ausland igungen; 

-

ung5-, 
sbeteil 
nzern-gegehenenfalls Anpassung an die Verbundko Vorgaben 

2 Festlegung der finanziellen Parameter für ein glichen en mö 
g, insb Ausstieg bereits vor Eingehen der Beteiligun esondere 

bei Minderheitsbeteiligungen 
-

ersatz-13 Klärung einer Organhaftung und allfä lliger Schaden 
pft,ichten betreffend den bereits eingetretenen Verl 
hzw_ Abschreibungen von 476.8 Mio. EUR beim finan 
Engagement in Frankreich; gegebenenfalls Erhebun 

ust 
ziellen 

51 von 
Haftungsklagen 

-
14 Umgehende Einleitung von Entschuldungsmaßnahm en durch 

d je Sorgenja 

15 Verfolgung laufender Restrukturierungsbestrebunge 
die Sorgen ja 

16 Ermittlung des Verkaufspreises bei Beteiligungs­
veräußerungen anhand einer Unternehmensbewertu 

17 Erstellung mehrjähriger Businesspläne bei Beteiligu 
bzw. Investitionsprojekten mit Zeitpunkt und Höhe 
Kapitalrückflüsse 

-
n durch 

ng 
-

ogs-
der 

� 

-
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
--

X 

X 
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FAZIT 

Die Verbundgesellschaft gab an, alle an sie gericbteten Empfeh­

lungen umgesetzt zu haben. In  einigen Bereicben ging sie jedoch 

nicht konkret darauf ein, welche konkreten Schritte sie seit der 

Gebarungsüberprüfung unternommen hatte, um ihr Vorgehen bei 

Auslandsbeteiligungen im Sinne der georteten Verbesserungspoten­

ziak tatsächlich abzuändern. 

Dies betrifft insbesondere die Empfeblungen, alle Risiken aus dem 

Eingehen von Auslandsbeteiligungen durch ausreichende und kri­

tisch überprüfte Entscheidungsgrundlagen (Marktbedingungen, Ein­

flussmöglichkeiten, Informationsrechte, Businessplänel zu erfassen, 

eine klare und transparente Strategie (Zweck der Beteiligung, Wahl 

der Recbtsform und Beteiligungsausmaß, Umfang des finanziellen 

Engagements) vorzulegen sowie finanzielle Parameter, die geeignete 

Gegensteuerungsmaßnahmen bis hin zum Ausstieg aus der Beteili­

gung auslösen, festzulegen. Die Umsetzung dieser Empfehlung wird 

daher in einer Follow-up-Überprüfung zu überprüfen sein. 

Durch die Umsetzung von Empfehlungen vermied die VERBUND AG 

höhere Verluste durch die Restrukturierung der französischen Betei­

ligungen sowie durch die Restrukturienmg der italienischen Betei­

l igung und deren Übernahme durch Banken (bis 201 5)_ Weiters 

bewirkte die empfohlene Evaluierung der VERBUND International 

GmbH eine Effizienzsteigerung durch deren Verschmelzung mit  der 

Verbundgesellschaft (201 4). Schließlich führte die Empfehlung zur 
Überprüfung einer möglichen Organhaftung und allfaJJiger Schaden­

ersatzpflicbten zur Beauftragung eines Gutachtens durch den Auf­

sichtsrat, in welchem die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfiihrung 

der Organe der VerbundgeseLlschaft attestiert wurde. 
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Bund 2015/18 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Finanzen 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Auswirkungen des Kollektivvertrags 
für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten 

Bund 2014/3 

Mit rd. 436,20 Mio. EUR bis 201 5 bezifferte der Dachverband der Uni­

versitäten im Jahr 2009 die Mehrkosten durch den _Kollektivvertrag rur 

die Arbeitnehmerinnen der Universitäten". Zur teilweisen Abgeltung 

dieser Mehrkosten erhielten die Universitäten insgesamt 140 Mio. EUR, 

obwohl sie die Einsparungsvorschläge des BMF und des BMWF (nun­

mehr BMWFWj nicht umsetzten. 

Das BMF erachtete Mehrkosten von nur rd. 309 Mio. EUR bzw. das 

BMWF (nunmehr BMWFWj von nur rd. 397 Mio. EUR als gerechtfertigt. 

Das BMWF (nunmehr BMWFWj und das BMF wurden erst zu einem 

späten Zeitpunkt eingebunden und mit dem KV-Abschluss Verpnich­

tungen übernommen, die teilweise aus den Budgets der Universitäten 

durch universitätsinterne Umschichtungen bedeckt werden mussten. 

Alleine für die Dienstgeberbeiträge zu den Pensionskassen wendeten 

die Universitäten von 2009 bis 201 2 rd. 103 Mio. EUR auf. Das waren 

um rd. 3,83 Mio. EUR mehr als erwartet, weil einige Universitäten 

- darunter die überprüfte Veterinärnledizinische Universität Wien -

die kostendämpfenden Übergangsbestimmungen nicht oder nur teil­

weise anwandten. Der Dienstgeberbeitrag zu den Pensionskassen flir 

Profes oren und rur bestimmte Mitarbeiter des allgemeinen Universi­

tätspersonals betrug 1 0 <\0  und war damit wesentlich höher als jener 

fur Bundesbedienstete. 

Mit Inkrafureten des Kollektivvertrags verdienten Mitarbeiter an der 

Universität rur Musik und darstellende Kunst Wien um rd. 6,3 <\0 und 

an der Veterinärmedizinischen Universität Wien um rd. 8,6 <\0 mehr 

als unmiuelbar davor. Allgemein zählten Lektoren und Assistenten 

ohne Doktorat zu den Gewinnern, während die Lebensverdienstsum­

men bei Mitarbeitern des allgemeinen Personals insgesamt aufwands­

neutral bleiben werden. Die administrative Um teilung auf den Kol­

lektivvertrag erfolgte an beiden überprüften Universitäten rechtzeitig. 
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Am Karrieremodell des Kollektivverrrags ließen die österreich ischen 

Universitäten durch den Abschluss von QualifIzierungsvereinbarungen 

doppelt so viele Männer teilhaben wie Frauen. Männliche Mitarbeiter 

des wissenschaftlichen/künstlerischen Personals profltienen an den 

überprüften Universitäten auch öfter von Überzahlungen. Die Veteri­

närmedizinische Universität Wien hatte noch keine QualifIzierungs­

vereinbarungen abgeschlossen. 

An der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien stieg seit 

Inkrafttreten des Kollektivvenrags die gesamte Lehrleistung, an der 

Veterinärrnedizinischen Universität Wien blieb sie konstant. Bezogen 

auf Vollbe chäftigungsäquivalente des wissenschaftlichen/künstle­

rischen Personals sank sie allerdings an beiden überprüften Univer­

sitäten. 

Der vom RH bereits mehrfach aufgezeigte Trend, wonach an österrei­

chi ehen Unversitäten der Anteil des wissenschaftlichen/künstlerischen 

Personals zurückging und jener des allgemeinen Personals anstieg, 

setzte sich - wenn auch in abge chwächter Form - fon. 

E � 
'" "' .. .. 

� � .. 
.. .. � '" '" E � 

Empfehlung � N 

BMWfW 

20 Umgehende Regelung mit den Universitäten betreffend X 
leistungsumfang von Personalstrukturplänen und 
Informationspflichten gegenüber dem BMWFW 

21 Hinwirken auf geschlechtergerechtere Verteilung von X 
Qualifizierungsvereinbarungen in den regelmäßig 
stattfindenden leistungsvereinbarungsbegleitgesprächen 

22 Thematisierung - in den Begleitgesprächen mit der X 
Medizinischen Universität Wien - der Gründe für das 
deutliche Überwiegen von an Frauen verliehene Experten-
status und allenfalls Hinwirken auf eine gleichmäßigere 
VerteiLung 

23 Kapazitätsorientierte Studienplatzfinanzierung unter X 
Berücksichtigung des Umstandes von möglicherweise 
freigewordenen Ressourcen für Finanzierung weiterer 
universitärer Aufgaben einerseits und verschlechterten 
Betreuungsrelationen an anderen Universitäten andererseits 

24 Klärung der unterschiedlichen Verteilung der Mitarbeiter- X 
anzahl in den Verwendungsgruppen im Rahmen der 
leistungsvereinbarungsbegleitgespräche mit den 
Universitäten 
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Bund 2015/18 

Empfel>lung 1 11 l , � [ Universität für Musik und darsteltende Kunst Wien 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 

Umfassende Einbeziehung sämtlicher Betroffenen 
- insbesondere der für die Finanzierung verantwortlichen 
SteUen - bei zukünftigen Weiterentwicklungen des 
KoUektivvertrags (XV) und nachhaltige Sicherung der �zierung -
Ausdrückliche Verankerung des anzustrebenden Mindest-
zielwerts für die von Universitätsprofessoren zu erbringende 
Lehre im jeweiligen Dienstvertrag 

-
Zeitaufzeichnungspfticht auch für das wissenschaftliche/ 
künstlerische Personal 

Prüfung von Möglichkeiten einer weiteren Ausdehnung der 
koUektivvertrag[ich vereinbarten Arbeitszeit und aUenfaUs 
Adressierung eines entsprechenden Vorschlags auf Änderung 
des KV an die KV-Vertragspartner 

Erhebung der Ursachen für die deutlich häufigeren 
Überzahlungen von Männern im Bereich des wissens-
chaftlichen/künstlerischen Personals und Setzung von 
Maßnahmen mit dem Ziel einer gleichmäßigeren Verteilung 

- -
Rechtzeitige Regelungen über eine Festlegung der 
wesentlichen dienstlichen Interessen bei Nebenbe-
schäftigungen und die Voraussetzungen und Modalitäten für 
die Inanspruchnahme des Studien urlaubs -
Jährlich lückenlose Führung von Mitarbeitergesprächen 
bzw_ Abschluss von Zielvereinbarungen inklusive zentraler 
Dokumentation - -
Festlegung eines Mindestausmaßes an leIne in den 
Dienstverträgen der Assoziierten Professoren und der 
Assistenzprofessoren unter Orientierung an Werten des KV 
und unter SichersteUung keiner negativen Auswirkungen auf 
Leh rbetrieb - -
Sparsamer Einsatz der Überstunden 

Restriktiver Umgang mit Nebengebühren und Zutagen - -
Aus.gestaltung des Personalstrukturplans zur Ermögtichung 
der Auskunftserteilung über die konkrete Invalvierung des 
wissenschaftlichen/künstlerischen Personals in die Lehre -
Erlassung von Regelungen über die Betrauung mit 
lehrtätigkeiten zu außergewöhnlichen Zeiten -
Erwägung der Auslagerung nur fallweise anfallender Dienst-
leistungen an Einrichtungen außerhalb der Universität nach 
Durchführung eines Kostenvergleichs 

Veterinärmedilinische Universität Wien 

1 

2 

,-- -
Umfassende Einbeziehung sämtlicher Betroffenen 
- insbesondere der für die Finanzierung verantwortlichen 
Stellen - bei zukünftigen Weiterentwicklungen des KV und 
nachhaltige Sicherung der Finanzierung 

Ausdrückliche Verankerung des anzustrebenden Mindest-
zielwerts für die von Universitätsprofessoren zu erbringende . .  . .  . lehre 1m Jewelhgen DIenstvertrag 

r---" X 

I--X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

- . 
X -
X -

X 

X 

--J. X 

--=' 
-

X 

.-
X 
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Empfehlung " N 

3 Zeitaufzeichnungspflicht auch für das wissenschaftliche; X 
künstlerische Personal 

4 Prüfung von Möglichkeiten einer weiteren Ausdehnung der X 
koUektivvertraglich vereinbarten Arbeitszeit und aUenfaUs 
Adressierung eines entsprechenden Vorschlags auf Änderung 
des KV an die KV-Vertragspartner 

5 Erhebung der Ursachen für die deutlich häufigeren Über- X 
zahlungen von Männern im Bereich des wissenschaftlichen/ 
künstlerischen Personals und Setzung von Maßnahmen mit 
dem Ziel einer gleichmäßigeren Verteilung 

6 Rechtzeitige Regelungen über eine Festlegung der X 
wesentlichen dienstlichen Interessen bei Neben-
beschäftigungen und die Voraussetzungen und Modalitäten 
fOr die Inanspruchnahme des Studien urlaubs 

7 Jährlich lückenlose Führung von Mitarbeitergesprächen X 
bzw. Abschluss von Zielvereinbarungen inklusive zentraler 
Dokumentation 

8 Festlegung eines Mindestausmaßes an lehre in den X 
Dienstverträgen der Assoziierten Professoren und der 
Assistenzprofessoren unter Orientierung an Werten des KV 
und unter Sicherstellung keiner negativen Auswirkungen auf 
lehrbetrieb 

9 Sparsamer Einsatz der Überstunden Jx 
10 Restriktiver Umgang mit Nebengebühren und Zulagen X 
14 Auszahlung erfolgsabhängiger 8ezugsbestandteile erst nach X 

Evaluierung der vereinbarten Ziele 

15 Analyse der Gründe für sinkende lehrleistung je VoUbe- X 
schäftigungsäquivalent und Setzen von Maßnahmen zur 
Erhöhung der lehrleistung 

16 Abschluss von mindestens zwei Qualifizierungsver- X 
einbarungen pro Jahr zwischen 2013 und 2015 und für den 
Fall der budgetären 8edeckbarkeil Abschluss zusätzlicher 
Qualifizierungsvereinbarungen 

17 Unverzüglicher Abschluss des Projekts zur Darstellung von X 
Personalstrukturen und lehrleistungen 

18 Durchführung einer auf die Gegebenheiten der Veterinär- X 
medizinischen Universität Wien abgestimmten Berechnung 
möglicher finanzieller Auswirkungen einer allfälligen 
Einbeziehung des Tierspitals in den Anwendungsbereich des 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes 

19 Klärung des Status der Arbeiter des landwirtschaftlichen X 
lehr- und Forschungsgutes im Hinblick auf KV der 
Universitäten 

430 Bund 2 0 1 5/18 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 05 Hauptdokument Teil 5 (gescanntes Original)34 von 56

www.parlament.gv.at



R 
H 

Bund 2015/18 

FAZIT 

Das BMWFW wird in den Leistungsvereinbarungen 20 1 6-20 1 8  eine 

dynamische Personalstrukturplanung als Managementinstrument 

verankern. Dadurch soll ein effizienterer Personaleinsatz ermög­

licht werden. 

Sowohl die Universität filr Musik und darstellende Kunst Wien als 

auch die Veterinärrnedizinische Universität Wien legten filr die von 

den Universitätsprofessoren zu erbringende Lehre ein Mindeststun­

denausmaß fest und erhöhten damit die Effizienz des Mitteleinsatzes. 

Ein insgesamt restriktiver Umgang mit Zulagen, Nebengebühren und 
Überstunden soLI an beiden Universitäten zu Einsparungen fUhren. 

Beide Universitäten setzten auch Maßnahmen im Bereich der Gleich­

stellung bspw. im Bereich der Nachwuchswissenschaftler, beim 

Abschluss von Berufungsverhandlungen und aucb bei anderen Ent­

geltvereinbarungen. Das BMWFW wirkte in den Leistungsverein­

barungsbeg.leitgesprächen auf eine geschlechtergerechtere Vertei­

lung von QualifIzierungsvereinbarungen bin. 

Offen b�eben bei der Universität für Musik und darstellende Kunst 

Wien bspw. die Zeitaufzeichnungspnicht für das wissenschaftliche! 

künstlerische Personal, die Festlegung eines Mindestausmaßes an 

Lehre in den Dienstverträgen der assoziierten Professoren und der 

Assistenzprofessoren sowie die Auslagerung fallweise anfallender 

Dienstleistungen. Die diesbezüglichen Verbesserungen in der Auf­

gabenerfilllung konnten daher nicht erreicht sowie entsprechende 

Kostensenkungsmöglichkeiten nicht realisiert werden. 

Die Veterinärmedizinische Universität Wien verfolgte das Ziel der 

Einbeziehung des Tierspitals in den Anwendungsbereich des Kran­

kenanstalten-Arbeitszeitgesetzes nicht mehr weiter, weil auch die­

ses der Arbeitszeit-Richtlinie 2003/88!EG entsprechen müsse und 

daher auch im Geltungsbereich des Krankenanstalten-Arbeitszeit­
gesetzes die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 48 Stunden nicht 

übersch.reiten dürfe. 
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Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
Verkehr, Innovation und Technologie 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Nationale Maßnahmen zum 7. EU-Rahmen programm 
für Forschung, technologische Entwicklung und 
Demonstration 

Bund 2014/ 10 

Das Gesamtbudget des 7. EU-Forschungsrahmenprogramms belief sich 

auf 53,22 Mrd. EUR. im Zeitraum von 2007 bis 201 2  nossen davon 

insgesamt 606,4 Mio. EUR nach Österreich. Zur Lukrierung dieser 

606,4 Mio. EUR wendete Österreich im Zeitraum 2007 bis 201 2  inklu­

sive nationaler (Zusatz-)Förderungen 44,03 Mio. EUR auf. Österreich 

erhielt 201 2  um 26 'Ib mehr an Förderungen aus dem 7. EU-Forschungs­

rahmenprogramm zurück, als es anteilsmäßig zum Budget des 7. EU­

Forschungsrahmenprogramm beitrug. 

Bei den fünf am 7. EU-Forschungsrahmenprogramm beteiligten Bun­

desministerien bestand kein vollständiger Überblick über die Gesamt­

kosten für den nationalen Ressourceneinsatz im Zusammenhang mit 

dem 7. EU-Forschungsrahmenprogramm. Eine gemeinsame Analyse 

der Daten des 7. EU-Forschungsrahmenprogramms und der nationalen 

Forschungsprogramme erfolgte nicht. 

Aufgrund der De-facto-Eingliederung von bis zu neun Mitarbeitern 

des Vereins, der das Förderungsmonitoring betrieb, in das Ministerium 

wurden über den vom Nationalrat genehmigten Personalplan hinaus 

.graue Planstellen· geschaffen, die aus dem Sachaufwand bedeckt wur­

den. Dies widersprach dem Grundsatz der Budgetwahrheit. 

Das Abwick.lungsentgelt flir die Österreich ische Forschungsförde­

rungsgesellschaft mbH (FFG) betreffend die EU-Anbahnungsfman­

zierung war - gemessen am genehmigten Förderungsvolumen von 

rd. 5,34 Mio. EUR - mit rd. 9 'Ib deutlich höher als die maximal 5 'Ib, 
die mit dem BMF im haushaltsrcchtJichen Einvernehmen vereinban 

worden waren. 

Bund 2015/ 1 6  
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Empfehlung " N I 'W 
BMG 

Übertragung der Monitoringaufgaben hinsichtlich der EU-
,--

1 k.A. 
Forschungsrahmenprogramme an die FFG und Zusammen-
führung der Monitoringsysteme f-

2 Bei Beauftragungen der FFG mit der Abwicklung von X 
Förderungsprogrammen Abschtuss einer Assoziierungs-
vereinbarung mit der FFG 

f-r-3 Hinwirken bei der Europäischen Kommission auf Bereit- X 
stellung aktueller und ,für Steuerungszwecke geeigneter 
Daten 2ur Beteiligung Osterreichs an EU-Forschungs-
rahmenprogrammen 

4 Führen von Aufzeichnungen betreffend den Arbeitseinsatz k.A. 
der Programmdelegierten und Experten und Ermittlung der 
angefallenen Kosten 

BMlfUW 

1 Übertragung der Monitoringaufgaben hinsichtlich I X 
der EU-Forschungsrahmenprogramme an die FfG und 
ZusammenfünJung der Monitoringsysteme f--2 Bei Beauftragungen der ffG mit der Abwicklung X 
von Förderungsprogrammen Abs.chluss einer 
Assoziierungsvereinbarung mit der FfG 

r--r-3 Hinwirken bei der Europäischen Kommission auf 8ereit- X 
stellung aktueller und ,für Steuerungszwecke geeigneter 
Daten zur Beteiligung Osterreichs an EU-Forschungsr-
anmenprogrammen 

r--4 Führen von Aufzeichnungen betreffend den Arbeitseinsatz X 
der Programmdelegierten und Experten und Ermittlung der 

I--
�gefallenen Kosten 

.... -
5 Keme Aufstockung des Personalstandes durch X 

Die nsUei stung sverträge 
� -rc:--6 Ubermittlung der für die Programmdelegierten und Experten X 

im Zuge des 7. EU-forschungsrahmenprogramms angefallenen 
Kosten an das BMWfW 

BMVIT 

1 Übertragung der Monitoringaufgaben hinsichtlich der EU- X r-
Forschungsrahmenprogramme an die FFG und Zusammen-
führung der Monitoringsysteme - -

2 Bei Beauftragungen der HG mit der Abwicklung VOn X 
Förderungsprogrammen Abschluss einer Assoliierungs-
vereinbarung mit der FFG -f-3 Hinwirken bei der Europäischen Kommission auf Bereit- X 
stellung aktueller und .�Ür Steuerungszwecke geeigneter 
Daten zur Beteiligung Osterreichs an EU-Forschungs-
rahmen programmen -

4 FUhren von Aufzeichnun en betreffend den Arbeitseinsatz 9 X 
der Programmdelegierten und Experten und Ermittlung der 
angefallenen Kosten ___ _ 
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Empfehlung 

5 Keine Aufstockung des Personalstandes durch Dienst· 
leistungsverträge 

6 Übermittlung der für die Programmdelegierten und Experten 
im Zuge des 7. EU-Forschungsrahmenprogramms angefallenen 
Kosten an das SMWFW 

BMWFW 

1 Übertragung der Monitoringaufgaben hinsichtlich 
der EU-Forschungsrahmenprogramme an die FFG und 
Zusammenführung der Monitoringsysteme 

2 Sei Seauftragungen der FFG mit der Abwicklung von 
Förderungsprogrammen Abschluss einer Assoziierungs-
vereinbarung mit der FFG 

3 Hinwirken bei der EURopäischen Kommission auf Bereit-
stellung aktueller und f.ür Steuerungszwecke geeigneter 
Daten zur Beteiligung Osterreichs an EU-Forschungs-
rahmenprogrammen 

4 Führen von Aufzeichnungen betreffend den Arbeitseinsatl 
der Programmdelegierten und Experten und Ermittlung der 
angefallenen Kosten 

5 Keine Aufstockung des Personal standes durch Dienst-
leistungsverträge 

6 Übermittlung der für die Programmdelegierten und Experten 
im Zuge des 7. EU-Forschungsrahmenprogramms angefaLLenen 
Kosten an das SMWFW 

7 Einhaltung der im haushaltsrechtlichen Einvernehmen zur 
Höhe der Entgelte für die Abwicklung von Förderungs-
programmen getroffenen Vereinbarungen 

8 Abstimmung der Aufgaben des FFG-Bereichs .. Europäische 
und Internationale Programme der FFG'" mit jenen der 
ForschungsservicesteUen der Universitäten bereits im Vorfeld 
von Horlzon 2020 

9 keine Finanzierung der Regionalen Kontaktstetlen 

10 Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen und 
öffentliche Ausschreibung von Auftragsvergaben oberhalb 
des Schwellenwerts 

11 Vergleichsangebote auch bei sachlich begründeten 
Ausnahmefällen des § 30 Abs. 2 Z 2 Sundesvergabegesetz 
und bei Direktvergaben 

12 Erstellen eines Anforderungskatalogs für Programmdelegierte 
sowie einheitlicher verbindlicher, schriftlicher Aufgaben-
beschreibungen 

13 Erhebung der Daten der Kofinanzierung der regionalen 
Betreuung durch die Bundesländer zwecks Gesamtübersicht 
über die eingesetzten Ressourcen 

14 Einheitliche Regelungen für Kofinanzierungen von 
Förderungsprogrammen durch mehrere Partner 

15 Vorgaben für einheitliche Ermittlung der Overheadkosten 
bei vertraglichen Regelungen mit mehreren Partnern in 
Förderungsprogrammen 

-
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Empfehlung 
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16 Keine Überschreitung der vorgegebenen Höchstbeträge bei 
Forderungsprogrammen 

17 �Übertragung der Abwicklung der Forschungsförderungen an 
dafür eingerichtete Förderungsagenturen des Bundes 

18 Adäquate Förderungskontrolle der noch laufenden 
Förderungsfälle aus EU-Zusatzfinanzierung :L 

19 Hinwirken bei der EURopäischen Kommission auf Uber­
mittlung der Mitteilungen über allfällige Rückforderungen 
nach Second-tevel-Prüfungen an die programmabwickelnde 
Stelle 

20 Gleichstellungsprüfungen bei allen Förderungsprogrammen 
und EinRießen der diesbezüglichen Auswertungen in das 
Design von Forschungsprogrammen 

21 Vorlage - an den RH - yon Sonderrichtlinien zu 
Förderungsprogrammen gemäß den Allgemeinen 
Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus 
Bundesmitteln 

22 Zwischenevaluierung des laufenden TOP-EU-Förderungs­
programms 

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH 

71 Einhaltung der im haushaltsrechtlichen Einvernehmen 
zur Hohe der Entgelte für die Abwicklung von 
Förderungsprogrammen getroffenen Vereinbarungen 

8 Abstimmung der Aufgaben des FFG-Bereichs .Europäische 
und Internationale Programme der HG" mit jenen der 
ForschungsservkesteUen der Universitäten bereits im Vorfeld 
von Horizon 2020 

23 Stärkere Integration des Bereichs EIP 

24 Anwendung der Compliance-Anweisungen und Richtlinien im 
8edarfsfaU 

25 Nach der Übernahme der Monitoringaufgaben für EU­
Forschungsrahmenprogramme verstärkte Analyse der 
Daten aus nationalen und internationalen Forschungs­
förderungsprogrammen und zeitnahe Übermittlung an aLLe iStakehOlder im forschungsbereich 

26 Nach der Übertragung der Monitoringaufgaben hinsichtlich 
der EU-Forschungsrahmenprogramme unmittelbare 
Anforderung der erforderlichen Informationen von 
Stakeholdern 

x 

x 

: j 
x 

21 Weiterer Ausbau des leistungsportfolios der FFG-Akademie X 
in HinbLick auf verstärkte Beratungserfordernisse 

28 Kostendämpfende Maßnahmen im Personalbereich (wie bspw. I restriktive Personalpolitik und Personaleinstufungen) t 291Einhaltung des budgetierten Betrags im letzten Jahr der 
Vertragslaufzeit des E1P-8eauftragungsvertrags 

30 Restriktivere Personal bewirtschaftung in den Overhead- X 
Abteilungen und Verringerung der Sachkosten 

x 

k.A. 

x 

x 

1 
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Das BMVIT und die FFG setzten einen Großteil der Empfehungen 

des RH um. Dies trug dazu bei, das Monitoring hinsichtlich der 

EU-Forschungsprogramme zu verbe sem und die Daten den Sta­

keholdem zeitnah zur Verfügung zu stellen. Durch die Einstellung 

der Finanzierung von Regionalen KontaktsteIlen konnten Parallel­

strukturen mit  der FFG vermieden werden. Die nunmehr einheit­

liche Aufgabenbeschreibung für Programmdelegierte gewährleistet 

lm Forschungsbereich einen möglichst lückenlosen Informationsfluss 

zwischen der EU und der nationalen Ebene. Die Zu age des BMWFW, 

die Abwicklung der ForschungsfOrderung an die dafür eingerichte­

ten Förderungsagenturen des Bundes zu übertragen, ermöglicht die 

Trennung zwischen den strategischen Aufgaben de BMWFW und 

der operativen Umsetzung der FörderungsabwickJung. Die HG ver­

ringerte die Kosten für ihren Overheadbereich von 20 12  auf 2014  

um 22,9 %, setzte jedoch keine Maßnahmen zur Kostendämpfung 

im Personalbereich. 

Offen waren aufgrund des vertraglich vereinbarten Datenschutzes 

die Umsetzung der Empfehlungen, bei der EURopäischen Kommis­

sion darauf hinzuwirken, dass Mitteilungen über allf:iJlige Rück­

forderungen nach Second-Ievel-Prüfungen an die programmab­

wickelnde Stelle übermittelt werden, sowie die Ermittlung und 

Bekanntgabe der Kosten für Programmdelegierte und Experten an 

das BMWFW Auch hatte das BMWFW keine einheitlichen Rege-

Bund 2015/18 
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lungen rur  Kofmanzierungen und die Ennittlung der Overhead­

kosten bei Förderprograrnmen mit  mehreren Partnern geschaffen. 

Nach Mittei.lung des BMG sei es in die Monitoring-Aufgaben nicht 

operativ eingebunden und habe bislang keine Programmdelegier­

ten und Experten gestellt. Mangels Anwendungssachverhalt konnte 

das BMG daher zum Umsetzungsstand keine Angaben machen. Zur 

Beschaffung geeigneter Daten von der Europäischen Kom.mis ion 

verneinte das BMG seine Zuständigkeit, die Empfehlung war daher 

offen. 

437 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 05 Hauptdokument Teil 5 (gescanntes Original) 41 von 56

www.parlament.gv.at



438 

R 
H 

Bund 2015/ 1 8  

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 05 Hauptdokument Teil 5 (gescanntes Original)42 von 56

www.parlament.gv.at



R 
H 

INTOSAI 

Bund 2015/18 

INTERNATIONALER TEI L 

Der RH im internationalen Umfeld 

Auch 201 5  hat der RH der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 

besonderes Augenmerk geschenkt. Denn Probleme wie die Finanz­

und Winschaftskrise machen nicht vor den Landesgrenzen halt und 

bedürfen in einem globalisienen Umfeld gemeinsamer Lösungen. Der 

Schwerpunkt lag im Berichtszeitraum in besondere auf der Stärkung 

von Rechnungshöfen im Rahmen der Agenda 2030 sowie der Durch­

fLihrung eines gemeinsamen Projekts mit der Austrian Development 

Agency (ADA) zur Stärkung der Unabhängigkeit von Rechnungshö­

fen weltweit. 

Seit mehr als 50 Jahren ist das Generalsekretariat der INTOSAI, des 

unabhängigen, autonomen und unpol itischen internationalen Dach­

verbands der Obersten Reehnungskomrollbehörden (ORKB), dem welt­

weit 192 deranige Institutionen als Voll mitglieder angehören, im RH 

angesiedelt. 

Die INTOSAI bietet den Rechnungshöfen seit mehr als 60 Jahren einen 

institutionalisienen Rahmen für Wissenstransfer und Wis ensvermeh­

rung zur weltweiten Verbesserung der externen öffentlichen Finanz­

kontrolle, um damit Fachkompetenz, Ansehen und Einnuss der Rech­

nungshöfe in den jeweiligen Staaten zu steigern. Getreu dem Molto 

der INTOSAI, .. Experientia mutua omnibus prodest-, gewährleisten der 

Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern und die daraus gewon­

nenen Erkenntnis e die permanente Weiterentwicklung der staatlichen 

Finanzkontrolle. Zentrales Anliegen ist dem RH, den Erfahrungs- und 

Wissensaustausch umfassend zu fOrdern sowie INTOSAI-Mitglieder 

in strategischen Zielbereichen der INTOSAJ zu unterstützen wie etwa 
bei der Bekämpfung der Korruption oder bei der Förderung von Good 

Governance, Transparenz und Nachhaltigkeit. 

In Umsetzung der Strategie der INTOSAJ wirkt der RH nicht zuletzt 

in seiner Funktion al Generalsekretariat der INTOSAI bei der Umset­

zung der vier strategischen Ziele mit: 

I .  Rechenschaftspnicht und fachliche Normen; 

2. institutioneller Ausbau von Sachkompetenzen; 
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3. Austausch von Wissen und Wissensmanagement; 

4. If'ITOSAJ - eine internationale Organisation mit " Vorbildcharakter". 

Dass der RH das Generalsekretariat der If'ITOSAJ leitel, ist eine Auszeich" 

nung. Er ist damit erster Ansprechpanner rur ORKB welrweiL Der RH als 

Generalsekretariat der If'ITOSAl trill rur die Interessen der If'ITOSAI und 

ihrer Mitglieder ein. In dieser Funktion wirkt er nicht nur als Schnitt" 

stelle zwischen den Regionalen ArbeiLSgruppen, den If'ITOSAJ-Komitees 

sowie den Stakeholdern, sondern setzt insbesondere auch als Impulsgeber 

und Innovator inhaltliche Schwerpunkte und rorcien aktuelle Themen. 

So verrolgt das If'ITOSAI-Generalsekretariat etwa mit großem Einsatz 

das Ziel der Stärkung der Unabhängigkeit der ORKB sowie des Kapa" 

zitätsaufbaus von ORKB und arbeitet mit anderen weltweit agierenden 

Pannern wie den Vereinten Nationen (VN) intensiv zusammen. Der RH 

fungiert auch als zentrale Verwaltungsstelle der If'ITOSAJ, führt deren 

Haushalt, berät die Organe der If'ITOSAJ (Kongress, Präsidium, Regionale 

ArbeiLSgruppen) und kontrolliert die Einhaltung der Statuten. Oarüber 

hinaus organisiert das Generalsekretariat der INTOSAI auch Veranstal­

tungen wie die VN/INTOSAI-Symposien, die insbesondere der Förde­

rung des KapazitälSaufbaus dienen, und pflegt Beziehungen zu inter­

nationalen Pannerorganisationen. 

Zur Förderung des internen Erfahrungsaustausches sind innerhalb der 

If'ITOSAI Ziel komitees, Arbeitsgruppen und Task Forces zur Erarbei­

tung von Normen rur bestimmte Prüfungssachgebiete - wie z.B. Staats­

schulden, IT, Umwelt, Programmevaluierung, Bekämprung der inter­

nationalen Geldwäsche und Korruption, mineralgewinnende Industrie 

oder Aurtragsvergabe - eingerichtet. Durch seine Mitarbeit etwa in 

den Arbeitsgruppen "Staa tsschulden", "WirtschaftlichkeilSprü fungen" 

sowie "Bekämpfung der internationalen Geldwäsche und Korruption" 

trägt der RH maßgeblich dazu bei, gemeinsame Lösungen rur aktu­

elle Probleme, denen staatliche Institutionen weltweit gegenüberste­

hen, auszuarbeiten. 

201 5 stand auch im Zeichen der ErarbeilUng eines neuen Strategischen 

Plans der If'ITOSAI rur den Zeitraum 201 7-2022. Zu diesem Zweck 

richtete der RH als If'ITOSAI-Generalsekretariat im November 20 14 

und März 201 5  zwei Sitzungen der If'ITOSAJ Task Force Strategische 

Planung rrFSP) aus. Dabei konnten mit der Festlegung der Sicherung 

der Unabhängigkeit von ORKB sowie der nachhaltigen Entwicklung 

als zwei inhaltliche Prioritäten die inhaltlichen Weichen für den offi­

ziellen Entwurr des Strategi chen Plans gestellt werden. Die Deballen 

umrassten das weite Feld der Unabhängigkeit der ORKB, den If'ITOSAI-
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Normsetzungsprozess, die Kapazitätsentwicklung für ORKB sowie die 

steigenden globalen Erwartungen an die INTOSAI und ORKB. 

Unmittelbar vor der zweiten Sitzung der TFSP 201 5 fand vom 2. bis 

4. März 2015 das 23. VN/INTOSAI-Symposium, das in enger Zusam­

menarbeit zwischen dem INTOSAJ-Generalsekretariat und der Hauptab­

teilung der Vereinten Nationen für wirtschaftliche und soziale Angele­

genheiten (VN DESA) organisiert wurde, im Vienna Intemational Centre 

statt. Das TIlema des Symposiums lautete _Po t-201 5  Entwicklungs­

agenda der Vereinten Nationen: Rolle der ORKB und Möglichkeiten 

zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung-. Die Schlussfolgerungen 

und Empfehlungen des Symposiums bilden als Leitlinie hinsichtlich 

der Erwartungen, Voraussetzungen und Möglichkeiten für die Arbeit 

von ORKB zur Sicherung nachhaltiger Entwicklung eine bedeutende 

Grundlage für den künftigen Beitrag von ORKB im Rahmen der Agenda 

2030 der VN. (Näheres dazu siehe unter . .Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung - Stärkung von Rechnungshöfen zur Sicherung nach­

haltiger Entwicklung-) 

Ende September 201 5 haben die Vereinten Nationen im Rahmen ihres 

70. Gipfels eine umfassende globale Entwicklungsstrategie für die näch­

sten 1 5  Jahre angenommen. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwick­

lung (vormals .. Post-201 5 Entwicklungsagenda-) beinhaltet insgesamt 

1 7  nachhaltige Entwicklungsziele, die den Millenniums-Entwicklungs­

zielen nachfolgen, aber wesentlich weitreichender konzipiert und in 

insgesamt 1 69 Unterziele aufgegliedert sind. 

Basierend auf einem Auftrag des INTOSAI-Kongresses in Peking im 

Jahr 201 3  konnte der RH als Generalsekretariat der INTOSAI im Pro­

zess der Erarbcitung der Agenda 2030 erfolgreich umsetzen, dass die 

Stärkung der Unabhängigkeit von und des Kapazitätsaufbau für Rech­

nungshöfe als ORKB sowie die Verbesserung des öffentlichen Rech­

nungswesens in dieser wegeweisenden globalen Entwicklungsstrate­

gie für die nächsten 1 5  Jahre verankert sind. Konkret beinhaltet nicht 

nur Ziel 16  der nachhaltigen Entwicklungsziele den Aufbau leistungs­

fahiger und rechenschaftspnichtiger Institutionen auf allen Ebenen, 

worunter auch und insbesondere Rechnungshöfe inbegriffen sind. 

Darüber hinaus enthält auch das Abschlussdokument der Konferenz 

von Addis Abeba, welches einen integralen Bestandteil der Agenda 

2030 bildet, da ausdrückliche Bekenntnis der Mitgliedstaaten der V N  

zur Stärkung von Rechnungshöfen als unabhängige nationale Auf­

sichtsmechanismen sowie zur Erhöhung von Transparenz und gleich­

berechtigter Beteiligung am Budgeticrungsprozcss. (Näheres dazu siehe 
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unter "Agenda 2030 mr nachhaltige Entwicklung - Stärkung von 

Rechnungshöfen zur Sicherung nachhaltiger Entwicklung") 

Die Ergebnisse einer internationalen Umfrage verdeutlichen, dass 40 <lb 

der ORKB weltweit in ihrer Unabhängigkeit - von einer unzulässigen 

Einmischung der Exekutive in den Budgetierungsprozess über die freie 

Wahl der Prüfungsthemen und Möglichkeit der Veröffentlichung von 

Berichten bis hin zur Personalauswahl etc. - eingeschränkt und mit­

unter sogar stark gefahrdet sind. 

Vor diesem Hintergrund hat der RH in seiner Funktion als Generalse­

kretariat der lNTOSAI in Kooperation mit der Auslrian Developmenl 

Agency (ADA) Anfang des Jahres 20 1 5  ein Peer-Review-Projekt zur 

Prüfung der Unabhängigkeit von ORKB ins Leben gerufen. Im Rah­

men die es Projekts soll 

- in Peer Reviews bei sieben nationalen Rechnungshöfen eine Ana­

lyse zur Umsetzung der acht Prinzipien der Unabhängigkeit nach 

der Dek.laration von Mexiko (ISSAI 10) sowie entsprechende nati­

onale Empfehlungen erarbeitet werden, darauf aufbauend 

- ein Querschnillsbericht mit Empfehlungen für Maßnahmen auf 

internationaler Ebene, 

- ein Bericht zu den im Zusammenhang mit der Durchmhrung der 

Peer Reviews gewonnenen Erfahrungen (Lessons-leamt Report) ver­

fasst sowie abschließend 

- ein konkreter Maßnahmen- bzw. Handlungsplan mr die internati­

onale Gemeinschaft erstellt und im Rahmen einer internationalen 

Konferenz verabschiedet werden. 

Im Zuge dessen werden an insgesamt sieben ORKB aus allen sie­

ben INTOSAl-Regionen - Afrika, arabischer Raum, Asien, Karibik, 

Lateinamerika, pazifischer Raum und Nic.ht-EU-Europa - Peer Reviews 

durchgefUhrt. Dabei werden Probleme der einzelnen ORKB in Bezug 

auf die Unabhängigkeit, deftniert nach den Internationalen Normen 

der Obersten Rechnungskontrollbehörden (ISSAls), identifiziert und 

Empfehlungen zur Lösung dieser Probleme ausgesprochen werden. 

Die Berichte zu den Peer Reviews sollen für die ORKB effektive Werk­

zeuge sein, um damit Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit 

in die Wege zu leiten, Parlamente, Medien und die Öffentlichkeit über 

den Statu ihrer Unabhängigkeit aufzuklären und etwaige Follow-up-
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Europäische Union 

Bund 2015/18  

Maßnahmen zu  induzieren. (Näheres dazu siehe unter .Peer Review 

zur UnabhängigkeiCJ 

Einen wesentlichen Teilbereich des internationalen Tätigkeitsfeldes des 

RH stellt die Zusammenarbeit mit den Rechnungshöfen der EU-Mit­

gliedstaaten sowie dem Europäischen Rechnungshof dar. Primär erfolgt 

diese im Rahmen des Kontaktausschusses, einer Vereinigung der Prä­

sidentinnen und Präsidenten der EU-Rechnungshöfe sowie des Euro­

päischen Rechnungshofs. Das jährlicbe Treffen des Kontaktausschus­

ses dient dem Erfahrungsaustausch und der Diskussion über aktuelle 

Fragen der öffentlichen Finanzkontrolle der EU-Mittelverwendung. In 

diesem Zusammenhang begleitet der Kontaktausschuss u.a. die Bestre­

bungen der Europäischen Kommission zur Einführung einheitlicher 

Rechnungslegungsstandards. Der RH ist ein starker BefUrworter die­

ser Standards und dank der HaushaltsrechlSreform in Österreich ein 

Vorreiter auf diesem Gebiet. 

Im Juni 201 5  hielt der Kontaktausschuss zudem bei seinem jährlichen 

Treffen fest, dass durch die EinfUhrung des Einheitlichen AufsichlSme­

chanismus im Rahmen der Bankenunion die Prüfzuständigkeit des Euro­

päischen Rechnungshofs über die Aufsichtstätigkeit der Europäischen 

Zentralbank nicht abschließend geldärt ist. Einige EU-Rechnungshöfe 

sehen darin den Verlust ihrer nationalen PrüFmandate über die Aufsicht 

signifIkanter Banken und befürchten das Entstehen einer Prüfungslü­

cke. Der Kontaktausschuss bereitet daher im Jahr 201 5  unter dem Vor­

sitz der Rechnungshöfe Niederlande und Deutschland eine koordinierte 

Prüfung zu diesem Thema vor, an der auch der RH teilnimmt. 

Der RH ist auch weiterhin bestrebt, die Entwicklung des Kontaktaus­

schusses in Richtung eines flexibleren und vernetzteren Agieren vor­

anzutreiben. Aus diesem Grund fUhrt der Kontaktausschuss auf eine 

Initiative des RH zurückgehend im Jahr 201 5  eine Selbstevaluierung 

seiner Prozesse und Aufgaben durch. 

Darüber hinaus begleitet der RH regelmäßig den Europäischen Rech­

nungshof bei seinen Prüfungen in Österreich und ergänzt diese durch 

eigenständige Gebarungsüberprüfungen. Dadurch liefert er einen wert­

vollen Beitrag zur laufenden Qualitätssicherung des EU-Finanzma­

nagements in Österreich und unterstützt gleichzeitig die Tätigkeit und 

Wirkungsweise des Europäischen Rechnungshofs. 

Seit dem Frühjahr 2007 legt der RH dem Nationalrat und den Land­

tagen jährlich den EU-Finanzbcricht vor. Darin werden aus den vor­

liegenden Statistiken und Veröffentlichungen des Europäischen Rech-
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nungshofs und der Europäischen Kommission die relevanten Daten 

zur EU-Mittelverwendung in Österreich nach Bundesländern und Pro­

grammen aufgeschlüsselt. Zusätzlich bietet der Bericht eine Übersicht 

über aktuelle Entwicklungen der Finanzkontrolle. 

Multilateral ist der RH sowohl im Rahmen des EU Kontaktausschus es 

(siehe oben) als auch des sogenannten . V-4-plus-2-Treffens· aktiv. 

Bei diesem jährlichen Treffen der Prä identen der V isegrad-Staaten 

Polen, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn sowie Österreich 

und Slowenien werden in kleinerem Rahmen Erfahrungen ausgetauscht 

und gemeinsame Interessen der externen öffentlichen Finanzkontrolle 

identifIziert. 

Multilateral kooperiert der RH nicht nur mit den Vereinten Nationen 

(siehe oben), sondern auch mit weiteren internationalen Institutionen, 

wie der Organisation ftir winschaftliche Zusammenarbeit und Entwick­

lung (OECD), der Interparlamentarischen Union (IPU), dem Institute 

of Internal Auditors (IlA) und der International Federation of Public 

Accountants (IFAC) in aktuellen Fragen der öffentlichen Finanzkon­

trolle. Gemeinsam verfolgen ie die Ziele der weltweiten Förderung 

und nachhaltigen Sicherstellung von Rechenschaftspflicht, Transpa­

renz und Good Governance. 

Dabei konnte der RH als INTOSAJ Generalsekretariat 2015 insbeson­

dere seine Zusammenarbeit mit der Interparlamentarischen Union wei­

ter intensivieren. Ziel dieser Kooperation ist es, im Rahmen des Post-

201 5-Prozesses der Vereinten Nationen gemeinsam für die Erhöhung 

von Transparenz und Rechenschaftspflicht einzutreten. Zu diesem 

Zweck nahm das INTOSAJ Generalsekretariat im Oktober 2014 als 

offIzieller Beobachter an der Generalsversammlung der IPU sowie im 

Juni 201 5 an einem von der IPU organisierten Expertentreffen zum 

Thema .Parliament"s power to hold government to account: Realities 

and perspectives·, welches auch die Zusammenarbeit zwischen Par­

lamenten und ORKB zum Gegenstand hatte, teil. In die em Rahmen 

signalisierte die !PU jeweils ihre Unterstützung ftir die Stärkung der 

Rolle vOn ORKB im Sinne der Transparenz und Rechenschaftspflicht. 

Der RH bringt sein national erworbenes Know-how aktiv auf inter­

nationaler Ebene auch bei Ptüfungen internationaler Organisationen 

ein, da diese im Wesentlichen durch öffentliche Mittel in Form von 

Beiträgen oder Garantien der Mitgliedstaaten fmanziert werden. Dabei 

achtet der RH auf eine gute Führung, auf Rechenschaftspflicht und 

Transparenz. Von besonderem Interesse für den RH sind die Instituti­

onen, bei denen die Republik Ö terreich Mitglied ist. Es liegt auch im 
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Interesse der internationalen Reputation Österreichs, dass der RH  der­

artige Prüfungsmandale errolgreich ausübt. 

So prüfte ein Vertreter des RH im Rahmen seiner Mitwirkung im Rech­

nungsprüfungsausschuss der Europäischen Audiovisuellen Inrormati­

onsstelle (EAI) im Frühjahr 201 5 den Jahresabschluss 201 4  am Sitz der 

EAJ in Straßburg. Das oberste Organ der EAI nahm den Bericht, der 

aur der Grundlage einer Prüfung der Verrechnungsverrahren sowie von 

stichprobenweisen Prürungen der Rechnungsunterlagen und Belege 

erstellt wurde, zur Kennll1is und bestätigte diesen. 

Bei der Europäischen Verteidigungsagentur endete das Prüfungsmandat 

des österreichischen Mitglieds und seine Funktion als Vorsitzender des 

College or Auditors am 3 1 .  Dezember 2014. Dem Ersuchen um Wieder­

kandidatur eines österreichischen Vertreters als Mitglied des College 

or Auditors mr den neuen Mandatszeitraum (20 1 5  bis 2017) konnte 

wegen personellen Ressourcenengpasses nicht entsprochen werden. 

Ein Vertreter des RH ist auch als Vertreter der Mitgliedstaaten im Ver­

waltungsrat und KOl1lrollausschuss des Pensionsronds der Europä­

ischen Organisation mr Flugsicherung (EUROCONTROL) tätig. Dieser 

nahm im Berichtszeitraum an den Sitzungen des Kontrollgremiums in 

Brüssel teil und wirkte auch in Unterausschüssen mit. 

Sein Know-how bringt der RH darüber hinaus im bilateralen, direkten 

Erfahrungsaustausch v.a. mit anderen Rechnungshöfen ein. Im Zen­

trum des Interesses steht dabei regelmäßig die umrassende Expertise 

des RH im Zusammenhang mit Wirtschaftlichkeitsprüfungen bzw. sein 

Prüfprozess sowie die Prürungs-Support-Leistungen, die internatio­

nal vielrach als Benchmark betrachtet werden. 

Schließlich sind Expertinnen und Experten des RH auch in internatio­

nalen Arbeitsgruppen - etwa zu den Themen .. Wirtschaftl ichkeitsprü­

fungen-, _Bekämpfung der Geldwäsche und Korruption- oder _natio­

nale Schlüssel indikatoren- - vertreten. Durch die Mitarbeit in diesen 
Arbeitsgruppen trägt der RH maßgeblich dazu bei, Wege und Mittel zu 

finden, um sich mit Problemen, mit denen sich staatliche Institutionen 

weltweit konrrontiert sehen, auseinanderzusetzen und diese zu lösen. 

445 
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Das internationale Engagement des RH bringt aus mehreren Gründen 

einen deutlichen Mehrwert. So bedeuten die grenzüberschreitende Per­

spektive und die Möglichkeit internationaler Vergleiche gegenüber den 

Kundengruppen der überprüften Stellen und der allgemeinen Vertre­

tungskörper eine neue Dimension von Benchmark-Vergleichen. Darü­

ber hinaus eröffnet sich für den RH unmittelbar die Möglichkeit, Erfah­

rungen im KerngeSChäft des Prüfens und Beratens auf nationaler und 

internationaler Ebene einzubringen und dadurch mitzuhelfen, die 

öffentliche externe Finanzkontrolle weltweit zu stärken. 

Gleichzeitig kann der RH auch aus den Erfahrungen der anderen ler­

nen und durch einen externen Vergleich und Wissenstransfer Nut­

zen zur Verbesserung und Sicherung der Qualität der eigenen Aufga­

benerfüllung ziehen. 

Schließlich fördert die internationale Vernctzung und Kooperation der 

Rechnungshöfe und ihrer Partnerorganisationen auch die Transpa­

renz der staaUichen Haushalts- und Wirtschaftsführung zum Wohle 

der Bürger, verbe ert die Rechenschaftspflicht der Entscheidungslrä­

ger in Verwaltung und Regierung und stärkt somit die Kontrollhoheit. 

Insgesamt führt dieser Mehrwert auch zu einem verstärkten Vertrauen 

der Bürgerinnen und Bürger sowie der medialen Öffentlichkeit in die 

Tätigkeit der externen öffentlichen Finanzkontrolle und zu einer erhöh­

ten Glaubwürdigkeit der Rechnungshöfe. 

Wien, im Dezember 201 5 

Bund 2015/18 
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Bisher erschienen: 

Reihe Bund 201 5{ I 

Reihe Bund 201 5/2 

Reihe Bund 201 5/3 

Reihe Bund 201 5{4 

Reihe Bund 201 5{5 

Bericht des Rechnungshofes 

- EU-Finanzbericht 201 2  

- Liegenschaftsverkauf Schloss Reifnitz 

- Schul versuche 

- Untersrützungsinstitut der Bundespolizei 

Bericht des Rechnungshofes 

- Wirkungen rechtlicher und personalwinschaftlicher Maßnahmen auf 

das Pensionsamrittsalter in ausgewählten Ressons 

- Umbau des Palais Kaunitz für die Al1Ii-Korruptionsakademie (LACA) in 

Laxenburg 

- Steuerung und Qualitätssicherung in gerichtlichen Strafverfahren am 

Beispiel ausgewählter Gerichte 

Bericht des Rechnungshofes 

- Oesterreichische Nationalbank - Gold- und Pensionsreserven, 

Jubiläumsfonds sowie Sozialleistungen 

- Liegenschaftsuansaktionen der Landwirtschaftlichen Bundesversuchs­

wirtschaften GmbH mit der Republik Österreich, der Stadt Wien und 

der Winschaftsagentur Wien 

- Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA); 

Follow-up-Überprüfung 

- Standortenrwick]ung der Zentralleirung de Bundesministeriums für 

Finanzen und Generalsanierung des Standons Himmelpfortgasse 6 - 8;  
Follow-up-Überprüfung 

- Gendergesundheit in Österreich 

- Versorgung von Schlaganfa!lpatienten in der Steiermark; 

Fo!low-up-Überprüfung 

- Fonds zur Finanzierung der In-vitro-Fertilisation 

- Medientransparenz im MuseumsQuanier 

Bericht des Rechnungshofes 

- Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB 

- Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H . ;  Fo!low-up-Überprüfung 

- Landesstudios des Österreichischen Rundfunks 

Bericht des Rechnungshofes 

- HYPO ALPE-ADRLA-BANK INTERNATIONAL AG: Verstaatlichung 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 05 Hauptdokument Teil 5 (gescanntes Original) 51 von 56

www.parlament.gv.at



Reihe Bund 201 5/6 

Reihe Bund 201 5/7 

Reihe Bund 201 5/6 

Reihe Bund 201 5/9 

Reihe Bund 201 5/ 10 

Reihe Bund 201 5/ 1 1  

Bericht des Rechnungshofes 

R 
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- Internes Kontrollsystem bei Direkrvergaben in ausgewählten Ressorts 

BMVIT und BMWFW 

- Technische Universität Wien - Finanzsituation 

- Österreichisches Patentamt ; Fol1ow-up-Überprüfung 

- Akademisches StartUp Netzwerk Oberösterreich (akostart oö) 

Bericht des Rechnungshofes 

- Haftungsobergrenzen im Bereich der Länder und Gemeinden 

- FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Bericht des Rechnungshofes 

- Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Sozial­

versicherung als Anspruchsvoraussetzung 

- Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur Integration von 

Flüchtlingen und Migranllnnen 
- Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD 

- Bankenpaket; Fol1ow-up-Überprüfung 

- Medientransparenz in der BIG 

Bericht des Rechnungshofes 

- Ärzteausbildung 
- Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung 

- Ausgewählte Stiftungen bei der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften 

Bericht des Rechnungshofes 

- Sonderaufgaben des RH nach: 

Parteiengesetz 201 2  

Med ientra nspa renzgesetzen 
Unverei nba rkeits- und Transparenz-Gesetzen 

Bericht des Rechnungshofes 
- HYPO ALPE-ADRtA-BANK INTERNATIONAL AG - Verkaufsaktivitäten 

in der Umsrrukturierungsphase 

- Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds 

- Niederösterreichische Grenzlandförderungsgesellschaft m.b.H. 

- Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH 
- Euroflsc 
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Rei.he Bund 201 5/ 1 2  

Reihe Bund 201 5/ 1 3  

Reihe Bund 201 5/ 1 4  

Reihe Bund 201 5/ 1 5  

Reihe Bund 201 5/ 1 6  

Bericht des Rechnungshofes 

- Landeslehrerpensionen 

- Finanzierung der Landeslehrer; Follow-up-Überprüfung 

- Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen und Indikatoren im BMJ 

- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich Grundwasser im 

Weinviertel 

- Nachhaltiger Güterverkehr - Interrnodale Vernetzung; 

Follow-up-Überprüfung 

- Medientransparenz in der AlNA 

Bericht des Rechnungshofes 

- Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: Lehrerpersonalverwaltung 

- Schulbehörden in Oberästerreich und Tirol: Landesschulräte 

- Insolvenz-Entgelt-Fonds und IEF-Service GmbH 

- Truppenübungsplatz NIentsteig 

Bericht des Rechnungshofes 

- EU-Finanzbericht 201 3 

- EuroflSC - ein multilaterales Frühwarnsystem der Mitgliedstaaten zur 

Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs 

- Bundeskriminalamt 

- Österreichische StudentenfOrderungssriftung 

- Internes Kontrollsystem in der Haushaltsverrechnung des Bundes; 

Follow-up-Überprüfung 

Bericht des Rechnungshofes 

- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hinsichtlich Fließgewässer; 

Follow-up-Überprüfung 

- Schicneni nfrastruktur-Dienstleistungs­

gesellschaft mbH (SCHJGj - Aufgabenübertragung 

durch das BMVrr 

- Europäischer Sozialfonds (ESFj - Prüfbehörde 

- Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

- Leistungsvereinbarungen ; Follow-up-Überprüfung 

Bericht des Rechnungshofes 
- Alpine Ski WM 201 3, Investitionen 

- Stiftung Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau 

einschließlich .ÖISS" -Datensysteme Gesellschaft m.b.H. 

- Salzburg Hauptbahnhof - Bahnhofsumbau 

- Personalmaßnahmen des BMLVS im Rahmen von Reorganisationen; 
Follow-up-Überprüfung 
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Reihe Bund 201 5/ 1 7  Bericht des Rechnungshofes 

- Rolle des Bundes in der österreich ischen Krankenanstallenplanung 

- Medizinische Fakultät Linz - Planung 

- Betriebliche Umwelt förderungen des Bundes und der Länder 

- Schutz- und Bannwälder in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

- Triebfahrzeugdisposition und Triebfahrzeugbeschaffungen der 
ÖBB-Unternehmensgruppe in Österreich 

- Medientransparenz im BMF J 
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H 
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